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Was LUuL das Basler Domkapıtel ın Freiburg?
FEın Beıtrag zZzu Selbstverständnis der Domkanpıtel

Krısen sınd Sternstunden der Yahrheit. In Krıisenzeıten zeıgt sich, b 1ne Institution
wirklich tragfähig 1STt Und VOTL allem In der Krıse zeıgen sıch deutlicher als ırgend-
W annn die MafßSnahmen, die ZUF Aufrechterhaltung der Instiıtution getroffen werden, w1e
die Institution verstanden wiırd, W1€ ıhre Zielsetzungen VOoO den Aglierenden vewichtet
werden.

Statt eiınes UÜberblicks über die Geschichte der Instiıtution »Domstift«, den INa  . sıch
fu T diesen Abendvortrag erwünschte, un der w1e 1C teststellte schon verschie-
dentlich un besser, als 1C hier tiun könnte, vegeben worden ıst!, schien mM1r VC1-

ockender un 1 diesem Kreıs VO Spezlalisten anregender se1n, dieses ÄAx1ıom e1-
111e Fall testen Und da sind WI1r 1m suddeutsch-schweizerischen Raum ul bedient:
Es o1Dt ohl eın Domstift, das iıne orößere Krıse, Ja 1ne eigentliche Katastrophe
erfahren un überlebt hat als das Basler Domkapıtel 1m 16 un Jahrhundert.

Alles begann Februar 529 Fur das Basler Domkapıtel brach diesem Tag
die elt INmMmMeN eın unster wurde VO Poöbel gesturmt und ausgeraumt, die
Altäre zerstort, die Biıldnisse zerschlagen un verbrannt. Der Bischof Wl abwesend
auf seinem türstbischöflichen Schloss 1 Porrentruy. Obwohl der VO der Heftigkeıt
des FEreignisses ebentalls überraschte Rat 10 Februar sıch beeıilte, den Dombherren
un Kaplänen Sicherheit Leıb un Gut zyarantıeren, Wl 1n dem sıch dem
Glauben uwendenden Basel keıne Bleibe mehr fu T S1e Am 29 Marz, dreı Tage VOTL
der abschließenden Einführung der Reformationsordnung verließen die resiıdierenden
Dombherren die anderen erst dr nıcht mehr zurückgekommen Basel 1 aller
Heimlichkeit, nachdem S1E den Kirchenschatz fest verschlossen un die Wertschritten
behändigt hatten2. Das Domkapitel als kırchliche un gesellschaftliche Komponente
der Stadt Basel hatte aufgehört exIistlieren.

Enno BÜUNZ, Mittelalterliche Domkapıtel als Lebensform, 1n Zwischen Kathedrale und Welt
1000 Jahre Domkapıtel Merseburg. Katalog Ausstellung, he Karın HEISE Petersberge 2004,
1 3—37) Thomas KRÜGER, Dhie Hausherren des Doms und se1in tunktionsgeschichtlicher Wandel.
Bischoft und Domkapıtel 1177 mittelalterlichen Augsburg, 1n: Der Augsburger Dom 11771 Miıttelalter,
he Martın KAUFHOLD, Augsburg 2006, 27 A

Rudolt WACKERNAGEL, Geschichte der Stadt Basel, Bad. 3) Basel 1924, 513—515 Franz (JEM-
MERT, Das Basler Domkapiıtel 1 Freiburg, 1n: Schau-ins-Land. Blätter für Geschichte, Dagen, Kunst
und Naturschönheiten des Breisgaus den Tag vegeben VOo Breisgauverein Schau-ıns-Land
1966/67, 125—-159, hıer: 128—1 31 Hans HEYER, Die Übersiedlung des Basler Domkapıtels VO
seinem x1| 1 Freiburg Br. nach Arlesheim ım Jahr 1678 und das Schicksal Se1INES Archivs während
der ftranzösıschen Revolution, ın: Basler Zeitschritt für Geschichte und Altertumskunde 6 $ 196/,
175—-183, hler: 175
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Ein Beitrag zum Selbstverständnis der Domkapitel

Krisen sind Sternstunden der Wahrheit. In Krisenzeiten zeigt sich, ob eine Institution 
wirklich tragfähig ist. Und vor allem: In der Krise zeigen sich deutlicher als irgend-
wann die Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Institution getroffen werden, wie 
die Institution verstanden wird, wie ihre Zielsetzungen von den Agierenden gewichtet 
werden.

Statt eines Überblicks über die Geschichte der Institution »Domstift«, den man sich 
für diesen Abendvortrag erwünschte, und der – wie ich feststellte – schon verschie-
dentlich und besser, als ich es hier tun könnte, gegeben worden ist1, schien es mir ver-
lockender und in diesem Kreis von Spezialisten anregender zu sein, dieses Axiom an ei-
nem Fall zu testen. Und da sind wir im süddeutsch-schweizerischen Raum gut bedient: 
Es gibt wohl kein Domstift, das eine größere Krise, ja eine eigentliche Katastrophe 
erfahren und überlebt hat als das Basler Domkapitel im 16. und 17. Jahrhundert.

Alles begann am 9. Februar 1529. Für das Basler Domkapitel brach an diesem Tag 
die Welt zusammen. Sein Münster wurde vom Pöbel gestürmt und ausgeräumt, die 
Altäre zerstört, die Bildnisse zerschlagen und verbrannt. Der Bischof war abwesend 
auf seinem fürstbischöflichen Schloss in Porrentruy. Obwohl der von der Heftigkeit 
des Ereignisses ebenfalls überraschte Rat am 10. Februar sich beeilte, den Domherren 
und Kaplänen Sicherheit an Leib und Gut zu garantieren, war in dem sich dem neuen 
Glauben zuwendenden Basel keine Bleibe mehr für sie. Am 29. März, drei Tage vor 
der abschließenden Einführung der Reformationsordnung verließen die residierenden 
Domherren – die anderen waren erst gar nicht mehr zurückgekommen –, Basel in aller 
Heimlichkeit, nachdem sie den Kirchenschatz fest verschlossen und die Wertschriften 
behändigt hatten2. Das Domkapitel als kirchliche und gesellschaftliche Komponente 
der Stadt Basel hatte aufgehört zu existieren.

1 Enno Bünz, Mittelalterliche Domkapitel als Lebensform, in: Zwischen Kathedrale und Welt. 
1000 Jahre Domkapitel Merseburg. Katalog z. Ausstellung, hg. v. Karin Heise u. a., Petersberg 2004, 
13–32. – Thomas Krüger, Die Hausherren des Doms und sein funktionsgeschichtlicher Wandel. 
Bischof und Domkapitel im mittelalterlichen Augsburg, in: Der Augsburger Dom im Mittelalter, 
hg. v. Martin Kaufhold, Augsburg 2006, 27–48.
2 Rudolf Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Bd. 3, Basel 1924, 513–518. – Franz J. Gem-
mert, Das Basler Domkapitel in Freiburg, in: Schau-ins-Land. Blätter für Geschichte, Sagen, Kunst 
und Naturschönheiten des Breisgaus an den Tag gegeben vom Breisgauverein Schau-ins-Land 84/85, 
1966/67, 125–159, hier: 128–131. – Hans R. Heyer, Die Übersiedlung des Basler Domkapitels von 
seinem Exil in Freiburg i. Br. nach Arlesheim im Jahr 1678 und das Schicksal seines Archivs während 
der französischen Revolution, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 67, 1967, 
175–183, hier: 175.
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Bevor 1C die weltere Geschichte erzaähle INUuUSS 1C CIN1SC allgemeine Bemerkungen
vorausschicken zunächst über Herangehensweise und dann über die Instıtution
»Domkapitel«

Hıstorisch anthropologische Herangehensweise
Ich mochte die historisch anthropologische Sichtweise die 1C VOTL zwolt Jahren hier

Weıngarten fu T das Kollegiatstift dargelegt habe? 11L aut das Domestift anwenden
Instıtution kommt allen Zeıten un Kulturen VOTL S1e INUSS also begriffen werden
als 11 anthropologische Konstante verstanden als Ordnungs un Bezugsraster JeS”
lıchen soz1alen Handelns al orm VO handlungs un verhaltensstrukturieren-
der Norm oder VO Urganısation als geschlossenem 5System In letzterem ınn stellt
Instıtution C1M organ151ertes Sozlalgefüge dar ML1L zeiıtuberdauernden Merkmalen WIC

körperschaftlichem Vermogen, Führungsinstanzen, explizıtem Normengefüge, geregel-
ter Mitgliedschaft un transpersonalem Handlungsziel. Wesenszug der Instiıtution 1ST

Dauerhaftigkeıit Wahrung der Identität ı den sıch wandelnden Zeıten. Hıeraus
ergıbt sıch das zentrale Problem der Institutionalität namlıch WIC WEeIL Veränderungen
ZUTFLCF Erhaltung der Dauerhaftigkeit gehen können ohne die Identität verandern D1e
Identität wırd gyePragt durch die tundamentale Sinnvorstellung, die dem LransperSsONa-
len Handlungsziel der Instıtution zugrunde liegt Institutionalıität beinhaltet also 11

permanente Instititutionalisıerung verstanden als sSTeiIer Formungsprozess ZUF Erzeu-
SUuNgs VOoO Dauerhaftigkeit Maißgabe der tundamentalen Sıinnvorstellung Dabe1
können wıeder zeitbedingte Deutungen den Sinngehalt verschieben aber S1C
können dies 1Ur Rahmen der grundlegenden Sıinnvorstellung 1I'd der Rahmen der
grundlegenden Sinnvorstellung verlassen bricht die vegebene Institutionalisierung aAb
hat sıch die Identität der Instıtution verandert Die Instıtution ann sıch durchaus WC1-

ter entwickeln aber Rahmen anderen Institutionalität und ML1L anderen
Identitat*

Institutionalisierungsprozesse VOoO grundsätzlichen Reflexionen bıs hın kleinsten
tormalen Fıxıerungen N viel darüber AaUS, WIC die ftundamentale Sinnvorstellung
un das daraus abgeleitete transpersonale Handlungsziel jeweıils aufgefasst wurden.
Gerade 1ı Krıisenzelıten werden hieruber erkenntnisreichere un schärter profilierte
Autschlüsse vermuittelt. Damıt sind WIL wıeder beım Basler Domkapiıtel aut der Flucht
angelangt

Wo hat sıch hingewendet? Wır W155CH nıcht Am 13 April 529 erhält auf
Ersuchen des Basler Bischofs VOoO OoNn1g Ferdinand Speyer die Geneh-

GUuy MARCHAL Ie Welt der Kanoniker Das Institut des weltliıchen Kollemiatstifts
hıstorisch anthropologischer Sıcht Ie Stittskirche Sudwestdeutschland Aufgaben und DPer-
spektiven der Forschung, he Sönke LOREN7Z Oliıver ÄUGE (Schritften ZUFr sudwestdeutschen
Landeskunde 35) Leintelden Echterdingen 2003 /7A

Sprechendes Beispiel 151 das Kollegmatstift S{ DPeter Basel dessen mittelalterliche Statuten 1115-
besondere die Eıdfiormulare, LLUFr leicht modihziert auch nachretormatorıischer el welter (Je-
brauch standen obwohl @5 sich 11U.:  a C111 alkales Protessorenkollegium das Collegiumvı DPetr1
der Unwversıität handelte GUuy MARCHAL. Weltliıches Kollegatstift und UnLwversität Stittsschu-
len der Region Wissenstranster zwıischen Kırche und Terntorium he Sönke LOREN7Z Martın
KINTZINGER Olıver ÄUGE (Schriften Z.UF sudwestdeutschen Landeskunde 50) Osthildern 2005

34 hıer
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Bevor ich die weitere Geschichte erzähle, muss ich einige allgemeine Bemerkungen 
vorausschicken, zunächst über meine Herangehensweise und dann über die Institution 
»Domkapitel«.

1. Historisch-anthropologische Herangehensweise

Ich möchte die historisch-anthropologische Sichtweise, die ich vor zwölf Jahren hier 
in Weingarten für das Kollegiatstift dargelegt habe3, nun auf das Domstift anwenden. 
Ins titution kommt in allen Zeiten und Kulturen vor. Sie muss also begriffen werden 
als eine anthropologische Konstante, verstanden als Ordnungs- und Bezugsraster jeg-
lichen sozialen Handelns, sei es in Form von handlungs- und verhaltensstrukturieren-
der Norm oder von Organisation als geschlossenem System. In letzterem Sinn stellt 
Institution ein organisiertes Sozialgefüge dar mit zeitüberdauernden Merkmalen wie 
körperschaftlichem Vermögen, Führungsinstanzen, explizitem Normengefüge, geregel-
ter Mitgliedschaft und transpersonalem Handlungsziel. Wesenszug der Institution ist 
Dauerhaftigkeit unter Wahrung der Identität in den sich wandelnden Zeiten. Hieraus 
ergibt sich das zentrale Problem der Institutionalität, nämlich wie weit Veränderungen 
zur Erhaltung der Dauerhaftigkeit gehen können, ohne die Identität zu verändern. Die 
Identität wird geprägt durch die fundamentale Sinnvorstellung, die dem transpersona-
len Handlungsziel der Institution zugrunde liegt. Institutionalität beinhaltet also eine 
permanente Instititutionalisierung verstanden als steter Formungsprozess zur Erzeu-
gung von Dauerhaftigkeit unter Maßgabe der fundamentalen Sinnvorstellung. Dabei 
können immer wieder zeitbedingte Deutungen den Sinngehalt verschieben, aber sie 
können dies nur im Rahmen der grundlegenden Sinnvorstellung. Wird der Rahmen der 
grundlegenden Sinnvorstellung verlassen, bricht die gegebene Institutionalisierung ab, 
hat sich die Identität der Institution verändert. Die Institution kann sich durchaus wei-
ter entwickeln, aber im Rahmen einer anderen Institutionalität und mit einer anderen 
Identität4. 

Institutionalisierungsprozesse von grundsätzlichen Reflexionen bis hin zu kleinsten 
formalen Fixierungen sagen viel darüber aus, wie die fundamentale Sinnvorstellung 
und das daraus abgeleitete transpersonale Handlungsziel jeweils aufgefasst wurden. 
Gerade in Krisenzeiten werden hierüber erkenntnisreichere und schärfer profilierte 
Aufschlüsse vermittelt. Damit sind wir wieder beim Basler Domkapitel auf der Flucht 
angelangt. 

Wo hat es sich hingewendet? Wir wissen es nicht. Am 13. April 1529 erhält es auf 
Ersuchen des Basler Bischofs von König Ferdinand (1503–1564) in Speyer die Geneh-

3 Guy P. Marchal, Die Welt der Kanoniker. Das Institut des weltlichen Kollegiatstifts unter 
historisch-anthropologischer Sicht, in: Die Stiftskirche in Südwestdeutschland. Aufgaben und Per-
spektiven der Forschung, hg. v. Sönke Lorenz u. Oliver Auge (Schriften zur südwestdeutschen 
Landeskunde 35), Leinfelden-Echterdingen 2003, 73–84.
4 Sprechendes Beispiel ist das Kollegiatstift St. Peter in Basel, dessen mittelalterliche Statuten, ins-
besondere die Eidformulare, nur leicht modifiziert auch in nachreformatorischer Zeit weiter in Ge-
brauch standen, obwohl es sich nun um ein laikales Professorenkollegium, das Collegium Divi Petri, 
der Universität handelte. Guy P. Marchal, Weltliches Kollegiatstift und Universität, in: Stiftsschu-
len in der Region. Wissenstransfer zwischen Kirche und Territorium, hg. v. Sönke Lorenz, Martin 
Kintzinger u. Oliver Auge (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 50), Ostfildern 2005, 
17–34, hier: 27.
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IMISUNG ZUTFLCF Niederlassung ı den Öösterreichischen Vorlanden?. ber wırd noch C 1-

NISC Wochen dauern, bıs die Dombherren wıeder zusammenkommen. W 1r haben also
Zeıt, un 1C 111 diese NutLzZen, diese theoretische Ausführung aut die Domkapıtel

übertragen

Domkapıtel
Fragen WIL, welches die tundamentale Sinnvorstellung der Instiıtution »Domkapitel«
SCWESCH SCI, lag diese ı Zusammenwirken MI1L dem CDISCODUS, augenfällig VOTL al-
lem 1 Gottesdienste. Um die rage nach dem hierıin eingeschlossenen transpersonalen
Handlungsziel konkreter ftassen INUSSCHL WIL S1IC die Instıtution ıhrer vollen
Ausgestaltung 15 Ih stellen Es Wl C1M doppeltes Das 11 un ursprüngliche hatte

MI1L allen Kollegiatstiften SCINCNMLN die Pflege teierlichen Chor- un Gottesdiens-
Les der Stittskirche uNnserem Fall ıdeell INMmMeEeEN MI1L dem Bischoft der Kathe-
dralkirche Im Laufte der eıt un ML1L dem epochenbedingten Wandel des Sinngehaltes
der Instıtution »Bischof« VO C111n kırchlichem Amt kirchlicher un weltlicher Herr-
schaft hatte sıch auch fur das Domkapıtel das transpersonale Handlungsziel erwelitert
namlıch die Mıtverantwortung fu T die geistliche WIC die weltliche Admıinistration
der Diozese un des weltlichen Hochstitts7 Hatte sıch entsprechend zeıtständiger
Sinnmuster der Sıinngehalt der Instıtution verschoben vollzog sıch diese Entwick-
lung Rahmen der grundlegenden Sıinnvorstellung Als solche Sinnmuster
siınd anzusprechen die Interferenzen MI1L allgemeinen Entwicklungen WIC die standısche
Gliederung der Gesellschaft und die vieltach exklusıve Einschränkung der Instıtuti-

» Domstift« auf den Adelsstand die polıtische un Sökonomische Durchdringung
des Raumes und damıt verbunden die Schaffung VOoO hochstittischen Terrıtorien An-
ders un mehr noch als die Kollegiatstifte sınd Domstitte Bereichen der Interferenz
verschiedener Instıtutionen verstanden als verhaltensstrukturierende Normkomplexe
geworden WIC iwa des Standes der Herrschaft der Verwaltung, des Marktes un der
Bildung Kurzum Domstitte sınd Bereiche veworden denen Kirche un Welt NOT-

wendigerweise ıneiınander wırkten Diese Siıchtweise lässt uLns vermeıden die Spat-
mıttelalterlichen un trühneuzeıitlichen Verhältnisse VOoO uUuNserem heutigen Verständnıis
her 1Ur negat1v beurtelulen sondern S1IC vielmehr historisch anthropologisch als e1l-
standısche Ausformung der tundamentalen Sinnauffassung des Instıtuts » Domstift«
würdigen

Veol Anm
Rudolt CHIEFFER e Entstehung VOo Domkapiıteln Deutschland (Bonner Hıstorische

Forschungen 43) Bonn 1976 — Guy MARCHAL Art Domkapıtel TRE 1981 136 140
DIERS Was W ar das Kanonikerinstitut Miıttelalter? Dom und Kolleg1atstifte Eıne Fın-

2000
Lührung und C1NE HNEeUC Perspektive, Revue Hıstoijre Ecclesiastique 19909 778 O5 5

Veol eLwa Walter /IEGLER Ie Hochstifte des Reiches kontessionellen Zeitalter 15720 1618
/ 1997 2572 87
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migung zur Niederlassung in den österreichischen Vorlanden5. Aber es wird noch ei-
nige Wochen dauern, bis die Domherren wieder zusammenkommen. Wir haben also 
Zeit, und ich will diese nutzen, um diese theoretische Ausführung auf die Domkapitel 
zu übertragen. 

2. Domkapitel

Fragen wir, welches die fundamentale Sinnvorstellung der Institution »Domkapitel« 
gewesen sei, so lag diese im Zusammenwirken mit dem episcopus, augenfällig vor al-
lem im Gottesdienst6. Um die Frage nach dem hierin eingeschlossenen transpersonalen 
Handlungsziel konkreter zu fassen, müssen wir sie an die Institution in ihrer vollen 
Ausgestaltung im 15. Jh. stellen. Es war ein doppeltes: Das eine und ursprüngliche hatte 
es mit allen Kollegiatstiften gemein: die Pflege eines feierlichen Chor- und Gottesdiens-
tes in der Stiftskirche, in unserem Fall ideell zusammen mit dem Bischof in der Kathe-
dralkirche. Im Laufe der Zeit und mit dem epochenbedingten Wandel des Sinngehaltes 
der Institution »Bischof« von rein kirchlichem Amt zu kirchlicher und weltlicher Herr-
schaft hatte sich auch für das Domkapitel das transpersonale Handlungsziel erweitert, 
nämlich um die Mitverantwortung für die geistliche wie die weltliche Administration 
der Diözese und des weltlichen Hochstifts7. Hatte sich so entsprechend zeitständiger 
Sinnmuster der Sinngehalt der Institution verschoben, so vollzog sich diese Entwick-
lung immer im Rahmen der grundlegenden Sinnvorstellung. Als solche Sinnmuster 
sind anzusprechen die Interferenzen mit allgemeinen Entwicklungen wie die ständische 
Gliederung der Gesellschaft und die vielfach exklusive Einschränkung der Instituti-
on »Domstift« auf den Adelsstand, die politische und ökonomische Durchdringung 
des Raumes und damit verbunden die Schaffung von hochstiftischen Territorien. An-
ders und mehr noch als die Kollegiatstifte sind Domstifte zu Bereichen der Interferenz 
verschiedener Institutionen, verstanden als verhaltensstrukturierende Normkomplexe, 
geworden wie etwa des Standes, der Herrschaft, der Verwaltung, des Marktes und der 
Bildung. Kurzum: Domstifte sind Bereiche geworden, in denen Kirche und Welt not-
wendigerweise ineinander wirkten. Diese Sichtweise lässt es uns vermeiden, die spät-
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Verhältnisse von unserem heutigen Verständnis 
her nur negativ zu beurteilen, sondern sie vielmehr historisch-anthropologisch als zeit-
ständische Ausformung der fundamentalen Sinnauffassung des Instituts »Domstift« zu 
würdigen.

5 Vgl. Anm. 2.
6 Rudolf Schieffer, Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland (Bonner Historische 
Forschungen 43), Bonn 1976. – Guy P. Marchal, Art. Domkapitel, in: TRE 9, 1981, 136–140. 
– Ders., Was war das Kanonikerinstitut im Mittelalter? Dom- und Kollegiatstifte. Eine Ein-
führung und eine neue Perspektive, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 94, 1999, 778–805; 95, 
2000,7–53.
7 Vgl. etwa Walter Ziegler, Die Hochstifte des Reiches im konfessionellen Zeitalter 1520–1618, 
in: RQ 87, 1992, 252–282.
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Um das Gesagte konkretisieren D1e CUCTEC Domstiftsforschung® hat deutlich her-
ausgearbeıtet WIC standısche Strukturen des Landes MI1L den Strukturen des domstitti-
schen Personals ınterferieren cehr dass die Interessengruppen des Landes sıch auch
Domkapıtel wıderspiegeln die (GGegensatze und Konflikte zwıischen den Adelsgruppen

Land sıch auch Domkapitel tortsetzen Diese Interessenlagen wiıirkten sıch nıcht
1Ur aut das korporatıve Zusammenwirken des Domkapitels ALLS sondern auch auf die
Funktionen des Domkapıtels ınnerhalb des Bıstums besonders als Bischofswahlbehörde
und als Statthalter während der Sedisvakanzen Quellenmäfßig eintachsten und sertell
ertassbar schlug sıch diese Funktion den Wahlkapitulationen nıeder S1e lassen deutlich
die grundsätzliche Stoßrichtung der domstiftischen Politik erschließen als permanente
Bemühung, den Besitzstand des Hochstifts oder Fürstbistums bewahren oder W1C-

derherzustellen und die weltliche und geistliche Admuinıistration des Bıstums kontrol-
lieren? SO erscheinen die Domstitte gerade auch dadurch dass S1IC über ıhre Mitglieder
gesellschaftlich CN MI1L dem Land verbunden als (3aranten der Kontinultäat der
Verhältnisse während die Bischöfe /Zeıten mehrheitlich landesfremd SC1IMN konnten und
oft wechselten SO gvesehen W alr 1Ur tolgerichtig, dass die Domkapıtel nıcht 1Ur die Re-
SICFUNG während der Sedisvakanz sondern auch die Mıtregierung Bıstum und och-
stift neben dem Bischof anstrebten und JE unterschiedlicher W/e1se erreichten Am WC1-

testgehenden Wl dieses Ziel dort erreicht, doppelten Loyalitätssiıcherung
durch Beamte und Untertanen 1 Huldigungseid sowohl gegenüber dem Bischoft als auch
gegenüber dem Domkapıtel kam In der fruhen euzelt schliefßlich ı1ST die nachweiıslıi-
che Kontinulitätswahrung durch das Domkapıtel ı die Vorstellung eingeflossen, dass das
Domkapıtel der Lehensherr der Exb UuN Grundherr oder die Erbmautter MI1L m„SÖllicher
ELITUNG, Macht UuN Gewalt SC1 der vewählte Bischof 1Ur mehr der Lehensmann1%© /Zu-

Gerhard FOUQUET Das Speverer Domkapiıtel Spaten Miıttelalter (ca 1350 Adlıge
Freundschaft fürstliche Patronage und päpstliche Klientel Teıile (Quellen und Abhandlungen
Z.UF mittelrheinıschen Kırchengeschichte 57) Maınz 1987 [JERS Verwandtschaft Freundschaft
Landsmannschaftt Patronage 1500 Das Speyerer Domkapıtel als Nstrument politischer und
sOz1aler Integration Kuropa 1500 Integrationsprozesse Wıiderstreit Staaten Religionen
Personen Verbände Christenheit he Ferdinand SEIBT Wıintried FRERHARD Stuttgart 1985
340 167 [JERS Das Speyerer Domkapıtel Spaten Miıttelalter (14 Ih Bıldung und SO„71-
Ale Verflechtung, Lebensbedingungen Miıttelalter Deutschland he Ult [ IRLMEIER
Gerhard FOUQUET Diegen 1985 51 114 Ulrike OÖOROLDT Stuchen ZUFr politischen Stellung des
Kölner Domkapıtels zwıschen Erzbischof Stadt öln und Territorialgewalten 1198 1337 ntersu-
chungen und Personallisten Siegburge 1994 (Dıiss Bonn) Rudolt OLBACH Stiltsgeistlichkeit
Spannungsteld VO Kırche und Welt Stuchen ZUTr Geschichte des Tierer Domkapıtels und Domkle-
1 US Spätmuittelalter Telle (Irıerer Hıstorische Forschungen TIrier 1987 [J)ERS /Zu Ergebnis-
SCIHIN und Perspektiven HEeUCTICT Forschung spätmittelalterlichen deutschen Domkapıteln he1-
nısche Vierteljahresblätter 56 1997 148 180 Rudolt REINHARDT Ie Deutschen Domkapıtel
der HNEeUCTICN Forschung /Zu sozıalgeschichtlichen Neuanalyse für das und 18 Jahrhundert

Viertehahresschrift für Soz1ial und Wırtschalftsgeschichte 1987 351 158 Andreas BIHRER
Der Konstanzer Bischotshoft Jahrhundert Herrschafttliche, soz1ale und kommunikatıve AS-
pekte (Residenzenforschung 18) Osthildern 2005

(sunter ( .HRIST Selbstverständnis und Rolle der Domkapıtel den veistlichen Territorien des
alten deutschen Reiches der Frühneuzeit /ZHF 16 1980 257 E [JERS Bischof und Dom-
kapıtel VOo der Mıtte des 15 bis ZUFr Mıtte des Ih / 1997 193 235 Konstantın
MAIER Das Domkapıtel VOo Konstanz und Wahlkapıitulationen Fın Beıitrag Z.UF Geschichte
VO Hochsuftt und 107ese der Neuzeıit (Beiträge ZUTr Geschichte der Reichskirche der Neu-
el 11) Stuttgart 1990

( .HRIST Selbstverständnis (wıe Anm 273 77

GUY P. MARCHAL70

Um das Gesagte zu konkretisieren: Die neuere Domstiftsforschung8 hat deutlich her-
ausgearbeitet, wie ständische Strukturen des Landes mit den Strukturen des domstifti-
schen Personals interferieren, so sehr, dass die Interessengruppen des Landes sich auch im 
Domkapitel widerspiegeln, die Gegensätze und Konflikte zwischen den Adelsgruppen 
im Land sich auch im Domkapitel fortsetzen. Diese Interessenlagen wirkten sich nicht 
nur auf das korporative Zusammenwirken des Domkapitels aus, sondern auch auf die 
Funktionen des Domkapitels innerhalb des Bistums, besonders als Bischofswahlbehörde 
und als Statthalter während der Sedisvakanzen. Quellenmäßig am einfachsten und seriell 
erfassbar schlug sich diese Funktion in den Wahlkapitulationen nieder. Sie lassen deutlich 
die grundsätzliche Stoßrichtung der domstiftischen Politik erschließen als permanente 
Bemühung, den Besitzstand des Hochstifts oder Fürstbistums zu bewahren oder wie-
derherzustellen und die weltliche und geistliche Administration des Bistums zu kontrol-
lieren9. So erscheinen die Domstifte, gerade auch dadurch, dass sie über ihre Mitglieder 
gesellschaftlich eng mit dem Land verbunden waren, als Garanten der Kontinuität der 
Verhältnisse, während die Bischöfe zu Zeiten mehrheitlich landesfremd sein konnten und 
oft wechselten. So gesehen war es nur folgerichtig, dass die Domkapitel nicht nur die Re-
gierung während der Sedisvakanz, sondern auch die Mitregierung im Bistum und Hoch-
stift neben dem Bischof anstrebten und in je unterschiedlicher Weise erreichten. Am wei-
testgehenden war dieses Ziel dort erreicht, wo es zu einer doppelten Loyalitätssicherung 
durch Beamte und Untertanen im Huldigungseid sowohl gegenüber dem Bischof als auch 
gegenüber dem Domkapitel kam. In der frühen Neuzeit schließlich ist die nachweisli-
che Kontinuitätswahrung durch das Domkapitel in die Vorstellung eingeflossen, dass das 
Domkapitel der Lehensherr, der Erb- und Grundherr oder die Erbmutter mit völlicher 
Regirung, Macht und Gewalt sei, der gewählte Bischof nur mehr der Lehensmann10. Zu-

8 Gerhard Fouquet, Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350–1540). Adlige 
Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel, 2 Teile (Quellen und Abhandlungen 
zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 57), Mainz 1987. – Ders., Verwandtschaft, Freundschaft, 
Landsmannschaft, Patronage um 1500. Das Speyerer Domkapitel als Instrument politischer und 
sozialer Integration, in: Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit. Staaten – Religionen – 
Personen – Verbände – Christenheit,  hg. v. Ferdinand Seibt u. Winfried Eberhard, Stuttgart 1985, 
349–367. – Ders., Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (14.–16. Jh.). Bildung und sozi-
ale Verflechtung, in: Lebensbedingungen im Mittelalter in Deutschland, hg. v. Ulf Dirlmeier u. 
Gerhard Fouquet, Siegen 1985, 51–114. – Ulrike Höroldt, Studien zur politischen Stellung des 
Kölner Domkapitels zwischen Erzbischof, Stadt Köln und Territorialgewalten 1198–1332. Untersu-
chungen und Personallisten, Siegburg 1994 (Diss. Bonn). – Rudolf Holbach, Stiftsgeistlichkeit im 
Spannungsfeld von Kirche und Welt. Studien zur Geschichte des Trierer Domkapitels und Domkle-
rus im Spätmittelalter, 2 Teile (Trierer Historische Forschungen 2), Trier 1982. – Ders., Zu Ergebnis-
sen und Perspektiven neuerer Forschung zu spätmittelalterlichen deutschen Domkapiteln, in: Rhei-
nische Vierteljahresblätter 56, 1992, 148–180. – Rudolf Reinhardt, Die Deutschen Domkapitel in 
der neueren Forschung. Zu einer sozialgeschichtlichen Neuanalyse für das 17. und 18. Jahrhundert, 
in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 74, 1987, 351–358. – Andreas Bihrer, 
Der Konstanzer Bischofshof im 14. Jahrhundert. Herrschaftliche, soziale und kommunikative As-
pekte (Residenzenforschung 18), Ostfildern 2005.
9 Günter Christ, Selbstverständnis und Rolle der Domkapitel in den geistlichen Territorien des 
alten deutschen Reiches in der Frühneuzeit, in: ZHF 16, 1989, 257–328. – Ders., Bischof und Dom-
kapitel von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jh., in: RQ 87, 1992, 193–235. – Konstantin  
Maie r, Das Domkapitel von Konstanz und seine Wahlkapitulationen.  Ein Beitrag zur Geschichte 
von Hochstift und Diözese in der Neuzeit (Beiträge zur Geschichte der Reichskirche in der Neu-
zeit 11), Stuttgart 1990.
10 Christ, Selbstverständnis (wie Anm. 9), 273, 277f.
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gleich enttaltete sıch 1m Laufe der eıt das ursprüngliche transpersonale Handlungsziel,
der Chor- und teierliche Gottesdienst des Domkapitels, eiınem komplexen, aber test
geordneten Gefüge vielfältiger Verpflichtungen. Neben den täglichen Horen und den Je
nach Festgrad gesteigerten Gottesdiensten entwickelte sıch eın reiches Prozessionswesen,
W1€ iIwa 1n Basel urz VOTL der Reformatıion 1m Ceremontiale Hıeronymus Brillingers
(1469—1537) mıt allen Detauils testgeschrieben worden 1St und 1n se1ner Feierlichkeit und
Pracht durchaus dem Selbstverständnıs e1nes exklusıv dem del vorbehaltenen Stifts eNTt-

sprach!!,
In den Jungeren Forschungen ZU Selbstverstaändnıis der Domkapitel 1St 1n der

deutschsprachigen Lıteratur VOTL allem die Bedeutung der Einflussnahme auf das weltliche
und geistliche Regiment, ınzwıischen auch mıt vielen Differenzierungen, herausgearbei-
telt worden. Welches Gewicht hatten aber die gyottesdienstlichen Verpflichtungen fur die
Domhbherren? Es 1St diese rage der relatıven Gewichtung der We1 Seıten des LranspersO-
nalen Handlungsziels, der ıch nachgehen möchte, nıcht anhand VOoO  5 Wahlkapitulationen,
Statuten oder Zeremonıialen, sondern anhand der Mafßnahmen und Handlungen e1nes
Domstifts 1n der Kriıse. W1@e gewichten die Domkapıiıtulare den teierlichen Chor- und
Gottesdienst eınerselts und die Mıtverantwortung fur die geistliche und VOTL allem welt-
lıche Admuinıistration des Bıstums und des Hochstifts andererseılts 1n der gelebten Praxıs?
Mıt dieser rage wende 1C miıch 1L  5 den Verhältnissen 1m Basler Domkapıtel

Das Basler Domkapıtel 1mM Freiburger Exil
TYST Maı 1529, anderthalb Monate nach der klammheimlichen Flucht, erSsaml-
melten die Domhbherren sıch wıeder 1n Neuenburg Als Zufluchtsort W alr ınzwiıischen
die Stadt Freiburg rT. vewählt worden, wohin Maı die zurückgebliebenen Ka-
pläne mıt Hab und (zut beordert worden waren!12. Dass dieser sıch 1m vorderösterreicht-
schen Herrschaftsgebiet betand, mochte die Domhbherren aum gzestort haben S1e
keine Eidgenossen oder Basler, ent  ten S1E doch weıtgehend oberrheinıischen und
vorderösterreichischen Adelsgeschlechtern. Schwerer Mag fur S1E SCWOSCH haben, dass
der NECUC Residenzort außerhalb der Basler Diozese und auch des Basler Fürstbistums
lag, während sıch 1hr Bischoft schon frühzeıtig 1n se1n Terriıtoriıum auf das türstbischöf-
lıche Schloss 1n Porrentruy zurückgezogen hatte. ber VO Freiburg ALLS ließen sıch die
verbliebenen Einkünfte des Domkapıtels 1m Elsass und 1m Sundgau ZuL bewirtschaften.
Hıer stand auch 1ne repräsentatıve Kirche ZUFLC Verfügung, eın unster Unserer Lieben
Frau W1€ 1n Basel Hıer vab W1€ 1n Basel 1ne Unıiversıitat, und W alr Conrad Sturtzel
(um 1435—1509), Professor und mehrtacher Rektor dieser Unıiversıitat, der, eben Eerst 1527
Basler Dombherr geworden, die W.ahl Freiburgs vorangetrieben hattel3. Dorthin
schliefßlich schon fr uher einıge altgläubige Humanısten, ıhnen Gillarean (1488—1563)
und TAaSmus (1466—1536), VOTL »Vernichtung, Tempelraub und Iyrannei« Bonuitatius
Amerbach (1495—1562) geflohen!*.

11 Konrad HIERONIMUS, Das Hochsuüuftt Basel 11771 ausgehenden Mittelalter (Quellen und For-
schungen), Basel 1938,

Veol Anm.
13 Iheter SPECK, UnLwversıität und Stitt 1 Freiburg. Facetten, Vorhaben, Fehlschläge, ın: LORENZ /
KINTZINGER / ÄUGE, Stittsschulen (wıe Anm. 4 123—140, hıer: 127

(JEMMERT, Basler Domkapıtel (wıe Anm. 2 WACKERNAGEL, Geschichte (wıe Anm. 2 515

WAS TUT DAS BASLER DOMKAPITEL IN FREIBURG? 71

gleich entfaltete sich im Laufe der Zeit das ursprüngliche transpersonale Handlungsziel, 
der Chor- und feierliche Gottesdienst des Domkapitels, zu einem komplexen, aber fest 
geordneten Gefüge vielfältiger Verpflichtungen. Neben den täglichen Horen und den je 
nach Festgrad gesteigerten Gottesdiensten entwickelte sich ein reiches Prozessionswesen, 
wie es etwa in Basel kurz vor der Reformation im Ceremoniale Hieronymus Brillingers 
(1469–1537) mit allen Details festgeschrieben worden ist und in seiner Feierlichkeit und 
Pracht durchaus dem Selbstverständnis eines exklusiv dem Adel vorbehaltenen Stifts ent-
sprach11. 

In den jüngeren Forschungen zum Selbstverständnis der Domkapitel ist in der 
deutschsprachigen Literatur vor allem die Bedeutung der Einflussnahme auf das weltliche 
und geistliche Regiment, inzwischen auch mit vielen Differenzierungen, herausgearbei-
tet worden. Welches Gewicht hatten aber die gottesdienstlichen Verpflichtungen für die 
Domherren? Es ist diese Frage der relativen Gewichtung der zwei Seiten des transperso-
nalen Handlungsziels, der ich nachgehen möchte, nicht anhand von Wahlkapitulationen, 
Statuten oder Zeremonialen, sondern anhand der Maßnahmen und Handlungen eines 
Domstifts in der Krise. Wie gewichten die Domkapitulare den feierlichen Chor- und 
Gottesdienst einerseits und die Mitverantwortung für die geistliche und vor allem welt-
liche Administration des Bistums und des Hochstifts andererseits in der gelebten Praxis? 
Mit dieser Frage wende ich mich nun den Verhältnissen im Basler Domkapitel zu. 

3. Das Basler Domkapitel im Freiburger Exil

Erst am 15. Mai 1529, anderthalb Monate nach der klammheimlichen Flucht, versam-
melten die Domherren sich wieder in Neuenburg a. Rh. Als Zufluchtsort war inzwischen 
die Stadt Freiburg i. Br. gewählt worden, wohin am 12. Mai die zurückgebliebenen Ka-
pläne mit Hab und Gut beordert worden waren12. Dass dieser sich im vorderösterreichi-
schen Herrschaftsgebiet befand, mochte die Domherren kaum gestört haben. Sie waren 
keine Eidgenossen oder Basler, entstammten sie doch weitgehend oberrheinischen und 
vorderösterreichischen Adelsgeschlechtern. Schwerer mag für sie gewogen haben, dass 
der neue Residenzort außerhalb der Basler Diözese und auch des Basler Fürstbistums 
lag, während sich ihr Bischof schon frühzeitig in sein Territorium auf das fürstbischöf-
liche Schloss in Porrentruy zurückgezogen hatte. Aber von Freiburg aus ließen sich die 
verbliebenen Einkünfte des Domkapitels im Elsass und im Sundgau gut bewirtschaften. 
Hier stand auch eine repräsentative Kirche zur Verfügung, ein Münster Unserer Lieben 
Frau wie in Basel. Hier gab es wie in Basel eine Universität, und es war Conrad Stürtzel 
(um 1435–1509), Professor und mehrfacher Rektor dieser Universität, der, eben erst 1527 
Basler Domherr geworden, die Wahl Freiburgs vorangetrieben hatte13. Dorthin waren 
schließlich schon früher einige altgläubige Humanisten, unter ihnen Glarean (1488–1563) 
und Erasmus (1466–1536), vor »Vernichtung, Tempelraub und Tyrannei« – so Bonifatius 
Amerbach (1495–1562) – geflohen14. 

11 Konrad W. Hieronimus, Das Hochstift Basel im ausgehenden Mittelalter (Quellen und For-
schungen), Basel 1938, 97–320.
12 Vgl. Anm. 2.
13 Dieter Speck, Universität und Stift in Freiburg. Facetten, Vorhaben, Fehlschläge, in: Lorenz /  
Kintzinger / Auge, Stiftsschulen (wie Anm. 4), 123–140, hier: 127.
14 Gemmert, Basler Domkapitel (wie Anm. 2). – Wackernagel, Geschichte (wie Anm. 2), 518.
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Fur das Domkapitel ergaben sıch mıt der Flucht hinsichtlich der tundamentalen
Sinnauffassung aber WEel ex1istenzıelle Probleme: In Freiburg W alr eın Fremdkörper.
Das unster unterstand der Bauherrschaft der Stadt und dem Patronat der Unhversität.
Der Münsterpfarrer wurde VO der UnLversıität bestellt und fur den Chordienst SOrgte
die Prasenz, 1ne Bruderschaft der die Altäre deservierenden Kapläne, die sıch se1t dem

Jahrhundert eıner eıgenen Korporatıon mıt Statuten tormiert hattel5. W1e sollte da
das transpersonale Handlungsziel des teierlichen Chor- und Gottesdienstes verwirklicht
werden? Und W1€ sollte das Domkapitel die Mıtverantwortung bel der Admuinıistration
der Diozese und des Fürstbistums wahrnehmen? In Porrentruy safß der Bischoft weIlt W,
gleichsam hinter den sıieben Bergen«. Di1e bischöfliche Residenz W alr 1Ur beschwerlich
entweder über Basel, Delemont und die Juraketten oder über das Elsass, Altkirch,
sıch das OffAi7zialat nıedergelassen hatte, und das Hügelland des Sundgaus erreichen.
Das stellt schätzungsweise 1ne Reisestrecke VOoO  5 140 km dar und 1ne geschätzte Re1i-
sedauer VOoO  5 drei ıs vier Tagen16, Hınsıchtlich des transpersonalen Handlungsziels der
Mıtverantwortung fur das geistliche und weltliche Regiment <a h sıch das Domkapitel 1n
Freiburg 1n der ungewohnten Raolle plakatıv SCH einer Exilregierung.

Di1e Wiederautnahme se1ner Tätigkeit W alr höchst beschwerlich. Das Domkapıtel
MUSSTIE sıch nıcht gerade NECU erfinden, aber MUSSTIE doch NECUEC Wege suchen, SE1-
ner Aufgabe gerecht werden. Dabe1 zingen die Domhbherren zunachst davon AaUS, dass
1hr FExil 1Ur kurzfristig Ssel Keıliner konnte wıssen, dass ıs ZUTFLCF Rückkehr 1N$ Bıstum
anderthalb Jahrhunderte dauern wurde. Das oilt 1m Folgenden 1m Auge behalten.
Denn nıcht einer umfassenden Reorganısatıon werden WI1r begegnen, sondern S1ıtuatıven
Ma{fßnahmen und tortlautendem Flickwerk.

Zunaächst und 1Ur weıt W1€ nöt1g oll das Basler Domkapitel des 16 und Jahr-
hunderts charakterisiert werden!7. Hat auch während der eıt statutarısch die

15 Das Freiburger Münster, he Münsterbauverein Freiburg, Regensburg 2011, 21 /Zu den
Priesterbruderschaften: GUuy MARCHAL, Die cschweizerıische Stiftslandschalftt, 1n: Le Chapıitre de
Saint-Nıcolas de Fribourg, Loyer relig1euxX culturel, leu de pouvoır Das Ka tel ST Nıkolaus
1 Freiburg. Hort des Glaubens, der Kultur und der Macht (Actes du colloque/ Akten
des Kolloquiums), he. Jean STEINAUER Hubertus V (JEMMINGEN mN Archive de la SOc1ete
dA’histoire du C.anton de Fribourg 7 Fribourg 2010, 25—55, bes 372 —400 dıe Freiburger Prasenz
1ST. IMIr damals entgangen).

Im Ih und bei ZuLl ausgebauten Poststraßen legte e1InNe Postkutsche 1 e1ner Stunde / ,5 kın
rück arl KRONIG, Die Post der Fischer Bern 1991, Arthur DAUCOURT, Le SErVICE
postal Delemont AUX XVIle el XVIlle sıecles, 1n: Actes de la SOcıete Jurassıenne d’Emulatıion, Z2e
serı1e, 19215, 130, oibt eiınen Einblick 1 die Postorganıisation des Fürstbistums. Angaben über
Reisegeschwindigkeıt sind 1 der Lat. kaum finden. Wıkıpedia veht für das Ih und für Kut-
schen al VO e1ner Tagesleistung VOo blo{ß 20—30 kın AUS Mırt dem Ptferd wurde e1InNe Reisegeschwin-
dıgkeıt VOo 6—1 km/h erreicht. Dhie Domhbherren werden sıch eher der unteren (srenze bewegt
und schon al nıcht die Tagesleistung der Kavallerıe VO S kın erreicht haben (http://de.wikıpedia.
org/wıikı/Reisegeschwindigkeit#Historische_Entwicklung Stand 17 0770 21])

Die tolgende Analyse der Siıtuation des Basler Domkapıtels basiert auf: (JEMMERT, Basler Dom-
kapıtel (wıe Anm. 2 HEYER, Übersiedlung (wıe Anm 2 Werner KUNDERT, Das Domkapı-
tel Basel, ın: Helvetia Dacra 1/1, Bern 197/2, 279)—315 Catherine BOSSHART-P”’FLUGER, Das Basler
Domkapıtel VOo seıner Übersiedlung nach Arlesheim bis ZUTr Säkularısation (1678—1803) (Quellen
und Forschungen Z.UF Basler Geschichte 11)) Basel 1983 Hans BERNER, » DDie YuLE C.orrespon-
denz«. Dhie Politik der Stadt Basel vegenüber dem Fürstbistum Basel 1 den Jahren Basel
1980 Nıcola EISELE, Das Basler Domkapıtel 11771 Freiburger x1| (  — 628) Stuchen ZU Selbst-
verständnıs e1ner reichskirchlichen Instiıtution (Forschungen ZUFr oberrheinischen Landesgeschich-

49), Alber 2004 Eıne Grundlagenarbeit für UuNsCICH Zeitraum oibt @5 nıcht: Der Band der
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Für das Domkapitel ergaben sich mit der Flucht hinsichtlich der fundamentalen 
Sinnauffassung aber zwei existenzielle Probleme: In Freiburg war es ein Fremdkörper. 
Das Münster unterstand der Bauherrschaft der Stadt und dem Patronat der Universität. 
Der Münsterpfarrer wurde von der Universität bestellt und für den Chordienst sorgte 
die Präsenz, eine Bruderschaft der die Altäre deservierenden Kapläne, die sich seit dem 
14. Jahrhundert zu einer eigenen Korporation mit Statuten formiert hatte15. Wie sollte da 
das transpersonale Handlungsziel des feierlichen Chor- und Gottesdienstes verwirklicht 
werden? Und wie sollte das Domkapitel die Mitverantwortung bei der Administration 
der Diözese und des Fürstbistums wahrnehmen? In Porrentruy saß der Bischof weit weg, 
gleichsam »hinter den sieben Bergen«. Die bischöfliche Residenz war nur beschwerlich 
entweder über Basel, Delémont und die Juraketten oder über das Elsass, Altkirch, wo 
sich das Offizialat niedergelassen hatte, und das Hügelland des Sundgaus zu erreichen. 
Das stellt schätzungsweise eine Reisestrecke von ca. 140 km dar und eine geschätzte Rei-
sedauer von drei bis vier Tagen16. Hinsichtlich des transpersonalen Handlungsziels der 
Mitverantwortung für das geistliche und weltliche Regiment sah sich das Domkapitel in 
Freiburg in der ungewohnten Rolle – um es plakativ zu sagen – einer Exilregierung.

Die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit war höchst beschwerlich. Das Domkapitel 
musste sich nicht gerade neu erfinden, aber es musste doch neue Wege suchen, um sei-
ner Aufgabe gerecht zu werden. Dabei gingen die Domherren zunächst davon aus, dass 
ihr Exil nur kurzfristig sei. Keiner konnte wissen, dass es bis zur Rückkehr ins Bistum 
anderthalb Jahrhunderte dauern würde. Das gilt es im Folgenden im Auge zu behalten. 
Denn nicht einer umfassenden Reorganisation werden wir begegnen, sondern situativen 
Maßnahmen und fortlaufendem Flickwerk.

Zunächst und nur so weit wie nötig soll das Basler Domkapitel des 16. und 17. Jahr-
hunderts charakterisiert werden17. Hat auch während der gesamten Zeit statutarisch die 

15 Das Freiburger Münster, hg. v. Münsterbauverein Freiburg, Regensburg 2011, 21. – Zu den 
Priesterbruderschaften: Guy P. Marchal, Die schweizerische Stiftslandschaft, in: Le Chapitre de 
Saint-Nicolas de Fribourg, foyer religieux et culturel, lieu de pouvoir – Das Kapitel St. Nikolaus 
in Freiburg. Hort des Glaubens, der Kultur und der Macht (Actes du colloque/ 3.–5.2.2010 / Akten 
des Kolloquiums), hg. v. Jean Steinauer u. Hubertus von Gemmingen (= Archive de la Société 
d’histoire du Canton de Fribourg N. S. 7), Fribourg 2010, 25–55, bes. 32–40 (die Freiburger Präsenz 
ist mir damals entgangen).
16 Im 18. Jh. und bei gut ausgebauten Poststraßen legte eine Postkutsche in einer Stunde 7,5 km zu-
rück: Karl Kronig, Die Post der Fischer 1675–1832, Bern 1991, 62. – Arthur Daucourt, Le service 
postal à Delémont aux XVIIe et XVIIIe siècles, in: Actes de la Société jurassienne d’Emulation, 2e 
série, t. 20. 1915, 130, gibt einen Einblick in die Postorganisation des Fürstbistums. Angaben über 
Reisegeschwindigkeit sind in der Lit. kaum zu finden. Wikipedia geht für das 18. Jh. und für Kut-
schen gar von einer Tagesleistung von bloß 20–30 km aus. Mit dem Pferd wurde eine Reisegeschwin-
digkeit von 6–10 km/h erreicht. Die Domherren werden sich eher an der unteren Grenze bewegt 
und schon gar nicht die Tagesleistung der Kavallerie von 80 km erreicht haben (http://de.wikipedia.
org/wiki/Reisegeschwindigkeit#Historische_Entwicklung [Stand: 17.07.2012]).
17 Die folgende Analyse der Situation des Basler Domkapitels basiert auf: Gemmert, Basler Dom-
kapitel (wie Anm. 2). – Heyer, Übersiedlung (wie Anm. 2). – Werner Kundert, Das Domkapi-
tel Basel, in: Helvetia Sacra I/1, Bern 1972, 272–315. – Catherine Bosshart-Pfluger, Das Basler 
Domkapitel von seiner Übersiedlung nach Arlesheim bis zur Säkularisation (1678–1803) (Quellen 
und Forschungen zur Basler Geschichte 11), Basel 1983. – Hans Berner, »Die gute Correspon-
denz«. Die Politik der Stadt Basel gegenüber dem Fürstbistum Basel in den Jahren 1525–1585, Basel 
1989. – Nicola Eisele, Das Basler Domkapitel im Freiburger Exil (1529–1628). Studien zum Selbst-
verständnis einer reichskirchlichen Institution (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschich-
te 49), Alber 2004. – Eine Grundlagenarbeit für unseren Zeitraum gibt es nicht: Der erste Band der 
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Zahl VOoO  5 Domhbherren gegolten18, wurde SIC Wirklichkeit 1E erreicht In den
Pestjahren 553 und 576 1Ur mehr zwolt Kapitulare nachdem 549 der höchste
Stand VO erreicht worden warl? Fur die Residenz NECUN Monate veranschlagt

dass celbst WEn die Statuten eingehalten wurden 1E alle Domhbherren Freiburg
wohnten D1e Schwankungen des Personalbestands lassen sıch auch den Wahlkapıtu-
latıonen ablesen 1554 beteiligten sıch sechs Domhbherren 1575 Ö 1Ur tünf und 608
ımmerhin wıeder Kapitulare2% Das Domkapıtel Wl also personell eher schwach do-

W aS auch auf die wirtschaftlich unsiıcheren Verhältnisse des Stifts zurückzutführen
151 Es hatte alle Besıtzungen Basel und den reformierten Teılen der Landschaft
INSgeESaM mehr als die Halfte der Stiftseinkünfte21 verloren D1e Zimmersche Chronıik
hatte ohl schon recht als S1IC bel ıhrer karıkiıerenden Aufzählung der Domstitte WETY-
den die ombherren ZeENENNL VO  x hur die uUnNZELTEWESILEN (JOStanz die nerrısten Pas-
SO die oröbsten Kegenspurg die mollesten USW fur Basel EINSETZITE die VO  x Bassel die
eyrmDsten22 Zur gleichen eıt hat durch Erhöhung der Ahnenprobe und mehrheiıitliche
Verdrängung der Bürgerlichen ALLS den Graduiertenpfründen exklusıveren
adeligen Charakter ANSCHOMLTALE Be1l Kesignationen und Erteilung VO Expektanzen
spielten Famıilien und Verwandtschaftspolitik die oröfßte Raolle vorzüglich ezug auf
Geschlechter die über Beziehungen ZUFLC vorderösterreichischen Herrschaft tiwa ZUTFLCF

Verwaltungszentrale Ensisheim verfügten In dieses tamıliiäre Beziehungsnetz
auch die Bischöte eingebunden die Ja SECIT Anfang des 16 Jahrhunderts regelmäfßig2) ALLS
dem Domkapıtel ausgewählt wurden. Bischoft Jakob Christoph Blarer VO Wartensee

tiwa hat bel den ıhm beım Domkapitel zustehenden päpstlichen Onaten
11 überwiegend tamılıär und politisch MOLLVIerTE Personenauswahl getroffen?*,

Zugleich handelte sıch bel diesen Dombherren C1M akademisch gebildetes (ire-
IHN1UIMMM Einzelne Domhbherren hatten schon Basel als Professoren gewirkt und diese
Tradıtion wurde iındıyiduell VOoO  5 verschiedenen Dombherren auch der Freiburger Uni1i-

weıtergeführt?2> Als Instıtution aber hat das Domkapitel fur die Entwicklung der

Helvetia Sacra, den 1960er Jahren nach alten Richtlinien bearbeitet 151 längst überarbeitungsbe-
dürftie Eisele bietet C1NC kulturgeschichtliche Annäherung wechselnden Fragestellungen und
verzichtet leiıder Unterschied Bosshart Pfluger darauft dAje Grundlagen die S1C für ıhre
Interpretationen erarbeitet haben INUSS, publizieren Fur dAiesen Beıitrag konnten keine Archıiv-
torschungen Nie  men werden
18 FISELE Basler Domkapıtel (wıe Anm 17) 397{ Ültere LAt

Ebd 33
20 Ebd 165
71 EMMERT Basler Domkapıtel (wıe Anm 131
7 BUN7Z Mittelalterliche Domkapıtel (wıe Anm 13 Froben Chr V /IMMERN Zimmerische
Chronik Bd 111 he arl BARACK Freiburg/ Tübingen 1851 130 (http //de wıkısource org/
wıiıkı/%C2% ADw/index php?title Se1lte De Zimmerische Chronıik 130.)pg&oldid 265345
Version VO 2010])
723 BOSSHART DPFELUGER Basler Domkapıtel (wıe Anm 17) 147) SC1IL 1656 Veol 1ber Helvet1a Sacra
1/1 SC1IL Chrıistoph VOo Utenheim 15072
24 FISELE Basler Domkapıtel (wıe Anm 17) 16—49
25 SPECK UnLwversität (wıe Anm 13) 127{ Vol auch Thomas ENRICI Le journal » alsOoO1111e«

VICAUULFE veneral du A10Cese de Bäle dans la IN O1L1€e du XVIle s1ecle Das Amtstagebuch
Generalvıkars des Bıstums Basel der ersten Hältte des Jahrhunderts, he Jean Dierre

RENARD (Studıa Friburgensia, SCer1es Hıstorica 4/1) Fribourg 2007 XIV Betr enrıicı
Helvetia Sacra 1/1 PaAsSlııı
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Zahl von 24 Domherren gegolten18, so wurde sie in Wirklichkeit nie erreicht. In den 
Pestjahren 1553 und 1576 waren es nur mehr zwölf Kapitulare, nachdem 1549 der höchste 
Stand von 22 erreicht worden war19. Für die Residenz waren neun Monate veranschlagt, 
so dass, selbst wenn die Statuten eingehalten wurden, nie alle Domherren in Freiburg 
wohnten. Die Schwankungen des Personalbestands lassen sich auch an den Wahlkapitu-
lationen ablesen: 1554 beteiligten sich sechs Domherren, 1575 sogar nur fünf und 1608 
immerhin wieder 14 Kapitulare20. Das Domkapitel war also personell eher schwach do-
tiert, was auch auf die wirtschaftlich unsicheren Verhältnisse des Stifts zurückzuführen 
ist. Es hatte alle seine Besitzungen in Basel und in den reformierten Teilen der Landschaft, 
insgesamt mehr als die Hälfte der Stiftseinkünfte21, verloren. Die Zimmersche Chronik 
hatte wohl schon recht, als sie bei ihrer karikierenden Aufzählung der Domstifte, so wer-
den die dombherren genennt von Chur die ungetrewesten, Costanz die nerristen, Pas-
sow die gröbsten, Regenspurg die vollesten usw., für Basel einsetzte, die von Bassel die 
ermbsten22. Zur gleichen Zeit hat es durch Erhöhung der Ahnenprobe und mehrheitliche 
Verdrängung der Bürgerlichen aus den Graduiertenpfründen einen immer exklusiveren 
adeligen Charakter angenommen. Bei Resignationen und Erteilung von Expektanzen 
spielten Familien- und Verwandtschaftspolitik die größte Rolle, vorzüglich in Bezug auf 
Geschlechter, die über Beziehungen zur vorderösterreichischen Herrschaft, etwa zur 
Verwaltungszentrale in Ensisheim, verfügten. In dieses familiäre Beziehungsnetz waren 
auch die Bischöfe eingebunden, die ja seit Anfang des 16. Jahrhunderts regelmäßig23 aus 
dem Domkapitel ausgewählt wurden. Bischof Jakob Christoph Blarer von Wartensee 
(1575–1608) etwa hat bei den ihm beim Domkapitel zustehenden päpstlichen Monaten 
eine überwiegend familiär und politisch motivierte Personenauswahl getroffen24. 

Zugleich handelte es sich bei diesen Domherren um ein akademisch gebildetes Gre-
mium. Einzelne Domherren hatten schon in Basel als Professoren gewirkt, und diese 
Tradition wurde individuell von verschiedenen Domherren auch an der Freiburger Uni-
versität weitergeführt25. Als Institution aber hat das Domkapitel für die Entwicklung der 

Helvetia Sacra, in den 1960er-Jahren nach alten Richtlinien bearbeitet, ist längst überarbeitungsbe-
dürftig. Eisele bietet eine kulturgeschichtliche Annäherung unter wechselnden Fragestellungen und 
verzichtet leider – im Unterschied zu Bosshart-Pfluger – darauf, die Grundlagen, die sie für ihre 
Interpretationen erarbeitet haben muss, zu publizieren. Für diesen Beitrag konnten keine Archiv-
forschungen unternommen werden.
18 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 32f., gegen ältere Lit.
19 Ebd., 33.
20 Ebd., 165.
21 Gemmert, Basler Domkapitel (wie Anm. 2), 131.
22 Bünz, Mittelalterliche Domkapitel (wie Anm.1), 13. – Froben Chr. von Zimmern, Zimmerische 
Chronik, Bd. III, hg. v. Karl A. Barack, Freiburg / Tübingen 1881, 130 (http://de.wikisource.org/
wiki/%C2%ADw/index.php?title=Seite:De_Zimmerische_Chronik_3_130.jpg&oldid=1265345 
[Version vom 17.10.2010]).
23 Bosshart-Pfluger, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 142, seit 1656. Vgl. aber: Helvetia Sacra 
I/1, 199ff. seit Christoph von Utenheim 1502.
24 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 36–49.
25 Speck, Universität (wie Anm. 13), 127f. – Vgl. auch Thomas Henrici, Le journal »raisonné« 
d'un vicaire général du diocèse de Bâle dans la première moitié du XVIIe siècle = Das Amtstagebuch 
eines Generalvikars des Bistums Basel in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, hg. v. Jean-Pierre 
Renard (Studia Friburgensia, Series Historica 4/1), Fribourg 2007, XXIV–XXXIV. – Betr. Henrici: 
Helvetia Sacra I/1, passim.
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Freiburger UnLversıtät keıine Bedeutung gehabt?2“ Es Wl VOTL allem daraut bedacht nıcht
die Konflikte zwıischen Stadt und UnıLiversıtat hineingezogen werden?7 Damıuıit sınd

WIL wıeder bel der Situation Freiburg angelangt und die rage stellt sıch 1L  5 wirklich
W aS LUuL dieses kleine akademisch klerikale Adelsgremium W aS LIutL das Basler Domkapıtel

Freiburg?
Wenden WIL U1 also den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels

Zunaächst SC1 danach gefragt WIC das Domkapitel Aufgabe die Pflege des
Chordienstes und des teierlichen Gottesdienstes ertüllen gvesucht hat Dann SC1 die
rage gestellt WIC das Domkapitel Mıtverantwortung bischöflichen Kegıiment
wahrgenommen hat

Pflege des teierlichen Chor- un Gottesdienstes
Sotort nach Ankuntft Freiburg valt die orge der Wiederautnahme des Chordiens-
Les Wiährend die Regelung der Rechtsstellung des Kapitels der Stadt Eerst 28 August
erfolgte haben sıch Vertreter des Domkapitels bereıts 23 Maı VOTL dem Senat der
UnıLversıtat eingefunden MI1L dem Gesuch unster Gottesdienst abhalten duürfen
Nachdem Junı die bischöflich konstanzısche Einwilligung fur das unster oder 11-

gendeine andere Freiburger Kirche eingetroffen W Al. konnte 11 auf VICI Jahre befristete
Vereinbarung getroffen werden die dem Domkapıtel fur die esonderen stittbaslerischen
Zeremonıien die Andreaskapelle neben dem unster ZUTFLCF Verfügung stellte den offiziellen
Begınn des domstittischen Gottesdienstes unster aut Ende September 529 (Mı
chaelis) C1M triedliches Verhältnis ZUTFLCF örtliıchen Geitstlichkeit stipulıerte und als
Gerichtsstand Konstanz testlegte28 S1eben Jahre Spater. Revers VO 536 erfolgte die
unbefristete Regelung MI1L der UnıLversıtät Das Domstift wurde MI1L der Urganısation des
Chordienstes unster betraut WOZU ıhm 11 Kapelle Chor als Sakriste1 zugeteilt
wurde Bezüglich der Paramente Buücher und lıturgischen (jeräte das mMe1lste W alr

Basel zurückgeblieben sollte sıch das Kapitel MI1L der Stadt verständıgen die die WITL-
schaftliche Verwaltung des Munsters ınnehatte29 Nun stellte sıch aber das Problem C1M
dass unster tradıtionsgemais C1M Priesterkollegium die Tasens W Al. MI1L dem
INnan sıch bezüglich der befolgenden Liturgie baslerisch oder konstanzısch 11-

SICKCN MUSSTIE 536 MUSSTIE das Domkapitel zugestehen dass der Chorgesang unster
uf eın ordnung, namlıch nach disem hısthumb (JOStanz vereinheıtlicht wurde?© Bezüglich
des Stundengebets MUSSTIE INa  . modus vivendiı Ainden D1e VO der Tasenz offen-
bar nıcht gepflegte atutın Uhr truh bestritt das Domkapitel alleine, die übrıgen
Horen wurden SCINCINSAIN9 die Vigil gefelert. esonders die Vesper
sollte würdig begangen werden Ad ”ıtandum confusionem Pt scandalum, da hier SCH
der Teiılnahme der Lalıen Ruücksicht auf die Offentlichkeit IILELL werden sollte Dass

726 Wolfgang AGER Rektoramt und Rektoren der Albert Ludwigs Unıiversität 1460 1906
(Freiburger Universitätsblätter 137) Freiburg 1997 12 SPECK Universıtät (wıe Anm 13) 1723 140
bes 127 130

Joachım KÖHLER Dhe UnLwversitäat zwıischen Landesherr und Bischof Recht Anspruch und Pra-
X15 der vorderösterreichıschen Landesunıiversität Freiburg 1550 (Beıitrage ZUFr Geschichte
der Reichskirche der Neuzeıit Wiesbaden 1980 208 21 /
8 EMMERT Basler Domkapıtel (wıe Anm 130
0 FISELE Basler Domkapıtel (wıe Anm 17) 115 — SPECK Universität (wıe Anm 13) 127
30 FISELE Basler Domkapıtel (wıe Anm 17) 144
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Freiburger Universität keine Bedeutung gehabt26. Es war vor allem darauf bedacht, nicht 
in die Konflikte zwischen Stadt und Universität hineingezogen zu werden27. Damit sind 
wir wieder bei der Situation in Freiburg angelangt und die Frage stellt sich nun wirklich, 
was tut dieses kleine akademisch-klerikale Adelsgremium, was tut das Basler Domkapitel 
in Freiburg? 

Wenden wir uns also den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels zu. 
Zunächst sei danach gefragt, wie das Domkapitel seine erste Aufgabe, die Pflege des 
Chordienstes und des feierlichen Gottesdienstes zu erfüllen gesucht hat. Dann sei die 
Frage gestellt, wie das Domkapitel seine Mitverantwortung am bischöflichen Regiment 
wahrgenommen hat.

4. Pflege des feierlichen Chor- und Gottesdienstes

Sofort nach Ankunft in Freiburg galt die erste Sorge der Wiederaufnahme des Chordiens-
tes. Während die Regelung der Rechtsstellung des Kapitels in der Stadt erst am 28. August 
erfolgte, haben sich Vertreter des Domkapitels bereits am 23. Mai vor dem Senat der 
Universität eingefunden mit dem Gesuch, im Münster Gottesdienst abhalten zu dürfen. 
Nachdem am 8. Juni die bischöflich-konstanzische Einwilligung für das Müns ter oder ir-
gendeine andere Freiburger Kirche eingetroffen war, konnte eine auf vier Jahre befristete 
Vereinbarung getroffen werden, die dem Domkapitel für die besonderen stiftbaslerischen 
Zeremonien die Andreaskapelle neben dem Münster zur Verfügung stellte, den offiziellen 
Beginn des domstiftischen Gottesdienstes im Münster auf Ende September 1529 (Mi-
chaelis) ansetzte, ein friedliches Verhältnis zur örtlichen Geistlichkeit stipulierte und als 
Gerichtsstand Konstanz festlegte28. Sieben Jahre später, im Revers von 1536, erfolgte die 
unbefristete Regelung mit der Universität. Das Domstift wurde mit der Organisation des 
Chordienstes im Münster betraut, wozu ihm eine Kapelle im Chor als Sakristei zugeteilt 
wurde. Bezüglich der Paramente, Bücher und liturgischen Geräte – das meiste war in 
Basel zurückgeblieben – sollte sich das Kapitel mit der Stadt verständigen, die die wirt-
schaftliche Verwaltung des Münsters innehatte29. Nun stellte sich aber das Problem ein, 
dass am Münster traditionsgemäß ein Priesterkollegium, die Präsens, tätig war, mit dem 
man sich bezüglich der zu befolgenden Liturgie – baslerisch oder konstanzisch – arran-
gieren musste. 1536 musste das Domkapitel zugestehen, dass der Chorgesang im Münster 
uf ein ordnung, namlich nach disem bisthumb Costanz vereinheitlicht wurde30. Bezüglich 
des Stundengebets musste man einen modus vivendi finden: Die von der Präsenz offen-
bar nicht gepflegte Matutin um 4 Uhr früh bestritt das Domkapitel alleine, die übrigen 
Horen wurden gemeinsam gesungen, die Vigil getrennt gefeiert. Besonders die Vesper 
sollte würdig begangen werden ad vitandum confusionem et scandalum, da hier wegen 
der Teilnahme der Laien Rücksicht auf die Öffentlichkeit genommen werden sollte. Dass 

26 Wolfgang Jäger u. a., Rektoramt und Rektoren an der Albert-Ludwigs-Universität, 1460–1906 
(Freiburger Universitätsblätter 137), Freiburg 1997 12. – Speck, Universität (wie Anm. 13), 123–140, 
bes. 127–130.
27 Joachim Köhler, Die Universität zwischen Landesherr und Bischof. Recht, Anspruch und Pra-
xis an der vorderösterreichischen Landesuniversität Freiburg (1550–1752) (Beiträge zur Geschichte 
der Reichskirche in der Neuzeit 9), Wiesbaden 1980, 208–217.
28 Gemmert, Basler Domkapitel (wie Anm. 2), 130.
29 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 115. – Speck, Universität (wie Anm. 13), 127.
30 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 144.
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sıch bel diesen Vereinbarungen nıcht blofß lıturgische Problemlösungen handelte,
sondern auch W1€ bel den zahlreichen VO der Munsterprasenz und dem Personal des
Domkapıtels zelebrierten Messen materielle Interessen 1n orm VO Trasenz- und
Opfergeldern, versteht sıch 1n Neıt VO selbst. Das tührte offenbar häufig auttre-
tenden confusiones, die auch Ermahnungen durch den Basler Bischoft ZUTFLCF Folge hatten?1.

Auftfschlussreich 1ST 1L  5 die rage nach dem Verhältnis VOoO  5 Domhbherren und Domkaplä-
1en bel der Erfüllung dieser gottesdienstlichen Verpflichtungen. W1@e bel Chorherrenstif-
ten üblich, verfügte auch das Domkapitel über Kaplaneistiftungen (Ende des Miıttelalters
über 70), VO deren Kaplänen einıge als ASSIS11 ZUTFLCF Unterstutzung der Domhbherren ZU
Chordienst verpflichtet waren?2. In Freiburg oing INnan nomıiınell ımmer noch VO dieser
Anzahl AaUS, obwohl viele Pfrunden ıhre Einküunfte verloren hatten33. Di1e bischöflich-
konstanzısche Vısıtation VO 1572 deckte dann 1n ıhrem Bericht den wahren Schaden auf:
S1e habe 1Ur noch zehn Kapläne gefunden, die persönlich residierten, wobel zusatzlıch
die Verfügung über treiburgische und stitt-baslerische Pfrunden offenbar umstrıtten sel
31 Pfrunden selen 1n Händen VOoO  5 Personen, die dl nıcht 1n der Stadt lebten. Bıs aut e1-
nıge wenıge handle sıch bel diesen Kaplänen ungelertte Tdioten3+. Nun erst regelte
das Domkapıtel mıt der Deklaratıon VO 1575 die Kaplaneien NEeCUu Der Bestand wurde
aut Kapläne reduzıiert, die aber Hx Tasenz und Chordienst verpflichtet wurden
und höheren Anforderungen entsprechen MUSSTICN, W1€ Ig honesta, hietas und eyuditio.
Domkapläne wurden diesem Behuft auch ZU Besuch theologischer Vorlesungen VC1I-

pflichtet; WEn S1E zweımal wöchentlich ate wurde das als rasen7z angerechnet, eın
Anreı1Zz, der 600 offenbar nıcht mehr nöt1g W Aal. Di1e Kollatur aller Kaplaneien erfolgte
1L  5 ausschließlich durch das Domkapıtel.

Diese Neuregelung INUSS VOTL dem Hıntergrund der Praxıs gesehen werden: Im
16 Jahrhundert hat die Chordiszıplin ımmer wıieder Beschwerden geführt. Di1e Kaplä-

wurden wıiederholt mıt dem Vorwurt unfleiss kontrontiert und bestraft. S1e wiederum
beklagten sıch, dass heı den STOSSCH +Humbherren solcher Unfleifß durchaus gebilligt W CI -

de und SI ernens VO  x den +Hhumbherren. esonders bel der Matutın>®e die Dom-
herren offenbar nachlässıg. och Begınn des Jahrhunderts, als der Retormdekan
Hanleıin S1E ermahnte, dass die Chordiszıiplın fur Herren UuN Capläne insgemeIn gelten
sollte, pochten die Domhbherren auf den Standesunterschied, der zwıischen ıhnen und den
Kaplänen estehe und 1ne Gleichbehandlung ausschliefße37. Vor diesen Problemen und
Auseinandersetzungen die Chordiszıiplın lässt sıch die Grundidee der Deklaration
VO 1575 mıt eiınem W/ort benennen: Delegation. S1e ıntendierte 1ne vollwertige Stell-
vertrelung des Domkapitels beım Chordienst, W1€ sinnfäallig auch 1n der dem Kapitel
entsprechenden Anzahl VO Kaplänen ZU Ausdruck kommt. Der ormale Aspekt
der Repräsentation des Domstifts 1m unster trıtt auch 1n der esonderen Imagepflege
bel der Ööffentlichkeitswirksamen Vesper hervor und 1n der Nachlässigkeit gegenüber der
Matutın, La1en nıcht ZUSCHCH Alles 1n allem vesehen, handelt sıch e1-
1en Institutionalisierungsprozess, der das transpersonale Handlungsziel der Instıtution

31 Ebd., 148f.
37
33

HIERONIMUS, Das Hochsuftt (wıe Anm. 11)) 2 $ 3202479
EISELE, Basler Domkapıtel (wıe Anm 17)) 119

34 SPECK, Unwversität (wıe Anm 13)) 130
35 EISELE, Basler Domkapıtel (wıe Anm 17)) 1 19—1
16 Ebd., 148

Ebd., 129€.
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es sich bei diesen Vereinbarungen nicht bloß um liturgische Problemlösungen handelte, 
sondern auch – wie bei den zahlreichen von der Münsterpräsenz und dem Personal des 
Domkapitels zelebrierten Messen – um materielle Interessen in Form von Präsenz- und 
Opfergeldern, versteht sich in jener Zeit von selbst. Das führte offenbar zu häufig auftre-
tenden confusiones, die auch Ermahnungen durch den Basler Bischof zur Folge hatten31. 

Aufschlussreich ist nun die Frage nach dem Verhältnis von Domherren und Domkaplä-
nen bei der Erfüllung dieser gottesdienstlichen Verpflichtungen. Wie bei Chorherrenstif-
ten üblich, verfügte auch das Domkapitel über Kaplaneistiftungen (Ende des Mittelalters 
über 70), von deren Kaplänen einige als assisii zur Unterstützung der Domherren zum 
Chordienst verpflichtet waren32. In Freiburg ging man nominell immer noch von dieser 
Anzahl aus, obwohl viele Pfründen ihre Einkünfte verloren hatten33. Die bischöflich-
konstanzische Visitation von 1572 deckte dann in ihrem Bericht den wahren Schaden auf: 
Sie habe nur noch zehn Kapläne gefunden, die persönlich residierten, wobei zusätzlich 
die Verfügung über freiburgische und stift-baslerische Pfründen offenbar umstritten sei. 
31 Pfründen seien in Händen von Personen, die gar nicht in der Stadt lebten. Bis auf ei-
nige wenige handle es sich bei diesen Kaplänen um ungelertte Idioten34. Nun erst regelte 
das Domkapitel mit der Deklaration von 1575 die Kaplaneien neu. Der Bestand wurde 
auf 24 Kapläne reduziert, die aber fix zu Präsenz und Chordienst verpflichtet wurden 
und höheren Anforderungen entsprechen mussten, wie vita honesta, pietas und eruditio. 
Domkapläne wurden zu diesem Behuf auch zum Besuch theologischer Vorlesungen ver-
pflichtet; wenn sie es zweimal wöchentlich taten, wurde das als Präsenz angerechnet, ein 
Anreiz, der 1600 offenbar nicht mehr nötig war. Die Kollatur aller Kaplaneien erfolgte 
nun ausschließlich durch das Domkapitel35.

Diese Neuregelung muss vor dem Hintergrund der Praxis gesehen werden: Im 
16. Jahrhundert hat die Chordisziplin immer wieder zu Beschwerden geführt. Die Kaplä-
ne wurden wiederholt mit dem Vorwurf unfleiss konfrontiert und bestraft. Sie wiederum 
beklagten sich, dass bei den grossen thumbherren solcher Unfleiß durchaus gebilligt wer-
de und sie lernens von den thumbherren. Besonders bei der Matutin36 waren die Dom-
herren offenbar nachlässig. Noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als der Reformdekan 
Hänlein sie ermahnte, dass die Chordisziplin für Herren und Capläne insgemein gelten 
sollte, pochten die Domherren auf den Standesunterschied, der zwischen ihnen und den 
Kaplänen bestehe und eine Gleichbehandlung ausschließe37. Vor diesen Problemen und 
Auseinandersetzungen um die Chordisziplin lässt sich die Grundidee der Deklaration 
von 1575 mit einem Wort benennen: Delegation. Sie intendierte eine vollwertige Stell-
vertretung des Domkapitels beim Chordienst, wie es sinnfällig auch in der dem Kapitel 
entsprechenden Anzahl von 24 Kaplänen zum Ausdruck kommt. Der formale Aspekt 
der Repräsentation des Domstifts im Münster tritt auch in der besonderen Imagepflege 
bei der öffentlichkeitswirksamen Vesper hervor und in der Nachlässigkeit gegenüber der 
Matutin, wo Laien nicht zugegen waren. Alles in allem gesehen, handelt es sich um ei-
nen Institutionalisierungsprozess, der das transpersonale Handlungsziel der Institution  
 

31 Ebd., 148f.
32 Hieronimus, Das Hochstift (wie Anm. 11), 20, 322–479.
33 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 119.
34 Speck, Universität (wie Anm. 13), 130.
35 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 119–123.
36 Ebd., 148.
37 Ebd., 129f.
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»Domstift«, den teierlichen Chordienst, tormal aufrechterhielt:; allerdings prakti-
scher Substitution des Kollegiums der Dombherren durch die Kapläne.

Mıtwirkung bischöflichen Regiment
Nun 1St jedoch beachten, dass die vergleichsweise wenıgen Domhbherren mıt anderweı-
tiıgen Aufgaben belastet T; dies tührt U1 ZUTFLCF Behandlung des anderen LranspersO-
nalen Handlungsziels VO Domstiften, jenem der zouvernementalen Mıtverantwortung.
Um dies vorwegzunehmen: Der Eınsatz 1n den Diozesanamtern W alr beträchtlich, VOTL
allem WEn INa  . die Behinderungen durch die Verhältnisse und den Ananzıellen
Mangel denkt, der die Amtsinhaber bisweilen dazu Nn  5 aut eıgene Kosten wırken.
Eindrückliches Zeugni1s davon legt das Diırectorium DYrO DICAYLATY generalı 177 eDISCOPA-

Basıleensi ab, das Amtstagebuch des Dombherrn und Generalvikars Thomas Henriıcı
(1634—1652)58. An dieser Stelle el lediglich daraut hingewıesen, dass sıch das Domkapıtel
nıcht 1Ur 1n den Wahlkapitulationen das Bewilligungsrecht bel der Ernennung VO (Je-
neralvıkar und Ofth71a] ausbedungen hat, sondern während se1nes Freiburger Exıls nach
uUsSWeIs der »Helvetia SAaCTa« die Halfte der Weıihbischöte, der Generalvikare und der
Ofh71ale gestellt hat?9 Domhbherren reisten schliefßlich als Prokuratoren des Bischots nach
KRom. als Gesandte des Furstbischots nach Parıs+0.

Im Folgenden el das Augenmerk darauf gerichtet, W1€ das Domkapitel als remıum
se1ne Mıtverantwortung erschwerten Verhältnissen wahrgenommen hat In erster
Lınıe stellte sıch da eın Kommunikationsproblem. Das Kapitel konnte sıch Ja nıcht mehr
eintach mıt dem Bischoft zusammenseizen Er Walr weIlt WD und 1Ur aut beschwerlichen
egen erreichbar. (JewI1lss vab die Korrespondenz, aber das Walr viel umständlich,

Bischoft und Domkapıtel mıt der Stadt Basel über Restitutionen verhandeln mMUSSTIeEN
und ıhre direkten Interessen nıcht ımmer deckungsgleich SO richtete INa  . eın De-
putationssystem eın Das Kapitel delegierte Deputate, welche die 1m Kapitel ausgehan-
delten Stellungnahmen und Forderungen 1n die Verhandlungen mıt Bischof und Stadt
einbrachten und offiziell 1m Sınne des Kapitels vertiraten In der Wahlkapitulation VO
1554 wurde das Deputatswesen instıtutionalisıiert: Ging die Inıtıatıve ZUTFLCF Beratung VO
Bischoft AaUS, MUSSTIE seiınen Deputationswunsch mındestens eınen Monat vorher dem
Kapitel anmelden. Damlıt Wl fur das Kapitel die Möglichkeit gegeben, die Themen VOTI-
her beraten und den Deputaten Instruktionen mıtzugeben. Auf jeden Fall sıcherte sıch
das Kapitel das Mitspracherecht durch die Bestimmung, dass der Bischof ohne 70ISSEN
UuN Rat der Zayeıen deputaten keine Beschlüsse ftassen durtte. Di1e Spesen, die sıch ALLS
den Reıisen der WEl Domhbherren ergaben, wurden geteıilt: Der Bischoft kam fur die Reı1ise-
kosten auf, während das Kapitel den Deputaten Abwesenheıit die Praäsenzeinkunftte
anrechnete. In der Wahlkapitulation VOoO  5 1575 wurde diese Institution ausgebaut. Es W ULUL-

den Jahrlich vier ordentliche Deputationen VO jeweıls aoacht Tagen eingerichtet und ‚War

Keminiscere, W aS einen Frühjahrstermin Ende Februar oder 1m Marz erg1bt, Johann
Babitıist 1m Junı, Simon und Judas 1m Oktober und Weihnachten. Der Bischof hatte fur
die Verköstigung VOoO  5 Pferdt UuN diener der Deputaten autzukommen, das Domkapıtel
fur die Reisekosten. Sollte die Deputation ALLS Gründen länger als acht Tage dauern,

18 RENARD, Journal (wıe Anm 25
30 Helvetia Sacra 1/1, 230—232, 258-—262, 27651 Weihbischöfe VOo 8) Generalvikare VO 1 $

Offhiziale VO
A0 RENARD, Journal (wıe Anm 25)) HEYER, Übersiedlung (wıe Anm 2 178
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»Domstift«, den feierlichen Chordienst, formal aufrechterhielt; allerdings unter prakti-
scher Substitution des Kollegiums der Domherren durch die Kapläne. 

5. Mitwirkung am bischöflichen Regiment

Nun ist jedoch zu beachten, dass die vergleichsweise wenigen Domherren mit anderwei-
tigen Aufgaben belastet waren; dies führt uns zur Behandlung des anderen transperso-
nalen Handlungsziels von Domstiften, jenem der gouvernementalen Mitverantwortung. 
Um dies vorwegzunehmen: Der Einsatz in den Diözesanämtern war beträchtlich, vor 
allem wenn man an die Behinderungen durch die neuen Verhältnisse und den finanziellen 
Mangel denkt, der die Amtsinhaber bisweilen dazu zwang, auf eigene Kosten zu wirken. 
Eindrückliches Zeugnis davon legt das Directorium pro vicariatu generali in episcopa-
tu Basileensi ab, das Amtstagebuch des Domherrn und Generalvikars Thomas Henrici 
(1634–1652)38. An dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, dass sich das Domkapitel 
nicht nur in den Wahlkapitulationen das Bewilligungsrecht bei der Ernennung von Ge-
neralvikar und Offizial ausbedungen hat, sondern während seines Freiburger Exils nach 
Ausweis der »Helvetia sacra« die Hälfte der Weihbischöfe, der Generalvikare und der 
Offiziale gestellt hat39. Domherren reisten schließlich als Prokuratoren des Bischofs nach 
Rom, als Gesandte des Fürstbischofs nach Paris40.

Im Folgenden sei das Augenmerk darauf gerichtet, wie das Domkapitel als Gremium 
seine Mitverantwortung unter erschwerten Verhältnissen wahrgenommen hat. In erster 
Linie stellte sich da ein Kommunikationsproblem. Das Kapitel konnte sich ja nicht mehr 
einfach mit dem Bischof zusammensetzen. Er war weit weg und nur auf beschwerlichen 
Wegen erreichbar. Gewiss gab es die Korrespondenz, aber das war viel zu umständlich, 
wo Bischof und Domkapitel mit der Stadt Basel über Restitutionen verhandeln mussten 
und ihre direkten Interessen nicht immer deckungsgleich waren. So richtete man ein De-
putationssystem ein: Das Kapitel delegierte Deputate, welche die im Kapitel ausgehan-
delten Stellungnahmen und Forderungen in die Verhandlungen mit Bischof und Stadt 
einbrachten und offiziell im Sinne des Kapitels vertraten. In der Wahlkapitulation von 
1554 wurde das Deputatswesen institutionalisiert: Ging die Initiative zur Beratung vom 
Bischof aus, musste er seinen Deputationswunsch mindestens einen Monat vorher dem 
Kapitel anmelden. Damit war für das Kapitel die Möglichkeit gegeben, die Themen vor-
her zu beraten und den Deputaten Instruktionen mitzugeben. Auf jeden Fall sicherte sich 
das Kapitel das Mitspracherecht durch die Bestimmung, dass der Bischof ohne wissen 
und Rat der zweien deputaten keine Beschlüsse fassen durfte. Die Spesen, die sich aus 
den Reisen der zwei Domherren ergaben, wurden geteilt: Der Bischof kam für die Reise-
kosten auf, während das Kapitel den Deputaten trotz Abwesenheit die Präsenzeinkünfte 
anrechnete. In der Wahlkapitulation von 1575 wurde diese Institution ausgebaut. Es wur-
den jährlich vier ordentliche Deputationen von jeweils acht Tagen eingerichtet und zwar 
an Reminiscere, was einen Frühjahrstermin Ende Februar oder im März ergibt, an Johann 
Babtist im Juni, Simon und Judas im Oktober und an Weihnachten. Der Bischof hatte für 
die Verköstigung von Pferdt und diener der Deputaten aufzukommen, das Domkapitel 
für die Reisekosten. Sollte die Deputation aus guten Gründen länger als acht Tage dauern, 

38 Renard, Journal (wie Anm. 25).
39 Helvetia Sacra 1/1, 230–232, 258–262, 265f.: 4 Weihbischöfe von 8; 7 Generalvikare von 14; 
6 Offiziale von 14.
40 Renard, Journal (wie Anm. 25), XLI–XLVII. – Heyer, Übersiedlung (wie Anm. 2), 178.
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wurde das Kapitel keinen Einspruch erheben. Dieser Institutionalisierungsprozess weIlst
deutlich darauf hin, dass das Domkapitel aktıv und shöchst interessiert« das LranspersO-
nale Handlungsziel Mıtverantwortung der Regierung sıcherte und dem Kontext

Es hatte 1ne institutionalisierte Intermediäarstruktur als solche liefte sıch das
Deputationswesen ansprechen geschaffen, die die ursprünglıch yemeınsame Beratung

och hat 1n der Folge Bischof Blarer VO Wartensee, der schliefßlich die Konso-
lıdierung des Bıstums und die Rekatholisierung des Birsecks erreichte, 1ne breıite Leg1-
timatıon se1ner Regierung angestrebt und se1t 1577 wıiederholt das ZESAMTE Domkapıtel

Konsultationen nach Porrentruy einberuten*!1. eıtere Versammlungsorte be-
sonders 1m Jahrhundert die naher gelegenen turstbischöflichen Schlösser 1n Delemont
und 1m Birseck.

Es leuchtet e1ın, dass dieses Deputationssystem fur das Domkapitel 1n Freiburg doch
cehr aufwendig W Aal. In der Wahlkapıitulation VO 608 kam INa  . wıeder zurüuck auf die
naher nıcht geregelten Deputationen der Anfangszeıt und überlief(ß den oröfßten Teıl der
Kosten dem Bischof. Man suchte die Kommunikation mıt der bischöflichen Zentrale auf
anderen egen Wiährend der Bischoft die Domhbherren vermehrt 1n den Hoftrat einzube-
zıehen suchte, WOSCHCH sıch das Kapitel Hınweıls auf die Residenzbestim-
IMUNSCH des TIrıdentinischen Retormdekrets wehrte, erstrebte das Kapitel die Mıtverant-
W0rtung über die Loyalıtät der bischöflichen Beamten, und da diese der Kanzler und
der Hotmeister den reisen des Stiftsadels angehörten, letztlich über tamıliäre
Beziehungen erreichen. Der Kanzler hatte sıch se1t 560 gegenüber dem Domkapıtel
eidlich verpflichten, darauf achten, dass der Bischoft sıch die Wahlkapitulation
hielt In den Wahlkapitulationen beanspruchte das Domkapitel bel der Besetzung dieser
ÄITIt€I' se1t 1554 eın Bewilligungsrecht*?2, Diese wen1g institutionalisierte, eher VO PCI-
sönlıchen und tamıliaären Beziehungen gepragte Kommunikation sollte sıch 1n den 1L  5
hereinbrechenden Kriegswiırren, die auch das Fürstbistum überzogen und Bischoft und
Amtsträger ruhelosen Flüchtlingen werden ließen#?, als der S1ıtuation ANSCHLCSSCH C 1 -

welsen.

Domkapıtel und tfürstbischöfliche Souveräanıtät

Wenden WI1r U1 zuletzt der rage Z, W1€ die Wahrnehmung der Mıtverantwortung sıch
aut 1ne möglıche Teilhabe des Domkapitels der hochstiftischen Souveranıtat ND

gewirkt haben könnte. ach dem Tod Bischoft Philıpps VO Gundelsheim (1527-1553,
September 1n dessen Regierungszeıt sıch die Welt verandert hatte, suchte das

Kapitel ALLS verschiedenen Gründen, die Verschuldung des Bischofs gegenüber
Basel celbst regeln, 1ne längere Sedisvakanz autrechtzuerhalten und das Bıstum mıt
eiınem ALLS se1ınen Reihen gestellten Verwalter leiten. och rasch wurde 1n den NCU-

Verhältnissen mıt seınen renzen kontrontiert: Wiährend die reformierte Stadt Basel
loyal blieb und SCH des befüurchteten Herrschaftsvakuums aut 1ne rasche Bischots-
ahl drängte, versuchte das katholische Solothurn die Situation NUTLZEN, se1n e1ge-
11C8 Gebiet aut Kosten des Fürstbistums erweıtern. Als das Domkapitel das sudliche
Amt Erguel fur 7000 Kronen die Stadt Biel verpfändete, MUSSTIE ertahren, dass die
Untertanen diese Ma{fßnahme nıcht anerkannten und Biel den Huldigungseid nıcht eisten

41 EISELE, Basler Domkapıtel (wıe Anm 17)) 1 /4—1
4A7 Ebd., 176—17/8®
43 Helvetia Sacra 1/1, 27061 RENARD, Journal (wıe Anm 25)) XAAVI,; ALIL, ALV, XLVIIT
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würde das Kapitel keinen Einspruch erheben. Dieser Institutionalisierungsprozess weist 
deutlich darauf hin, dass das Domkapitel aktiv und »höchst interessiert« das transperso-
nale Handlungsziel Mitverantwortung an der Regierung sicherte und dem neuen Kontext 
anpasste. Es hatte eine institutionalisierte Intermediärstruktur – als solche ließe sich das 
Deputationswesen ansprechen – geschaffen, die die ursprünglich gemeinsame Beratung 
ersetzte. Doch hat in der Folge Bischof Blarer von Wartensee, der schließlich die Konso-
lidierung des Bistums und die Rekatholisierung des Birsecks erreichte, eine breite Legi-
timation seiner Regierung angestrebt und seit 1577 wiederholt das gesamte Domkapitel 
zu Konsultationen nach Porrentruy einberufen41. Weitere Versammlungsorte waren be-
sonders im 17. Jahrhundert die näher gelegenen fürstbischöflichen Schlösser in Delémont 
und im Birseck.

Es leuchtet ein, dass dieses Deputationssystem für das Domkapitel in Freiburg doch 
sehr aufwendig war. In der Wahlkapitulation von 1608 kam man wieder zurück auf die 
näher nicht geregelten Deputationen der Anfangszeit und überließ den größten Teil der 
Kosten dem Bischof. Man suchte die Kommunikation mit der bischöflichen Zentrale auf 
anderen Wegen. Während der Bischof die Domherren vermehrt in den Hofrat einzube-
ziehen suchte, wogegen sich das Kapitel unter Hinweis auf die strengen Residenzbestim-
mungen des Tridentinischen Reformdekrets wehrte, erstrebte das Kapitel die Mitverant-
wortung über die Loyalität der bischöflichen Beamten, und da diese – der Kanzler und 
der Hofmeister voran – den Kreisen des Stiftsadels angehörten, letztlich über familiäre 
Beziehungen zu erreichen. Der Kanzler hatte sich seit 1560 gegenüber dem Domkapitel 
eidlich zu verpflichten, darauf zu achten, dass der Bischof sich an die Wahlkapitulation 
hielt. In den Wahlkapitulationen beanspruchte das Domkapitel bei der Besetzung dieser 
Ämter seit 1554 ein Bewilligungsrecht42. Diese wenig institutionalisierte, eher von per-
sönlichen und familiären Beziehungen geprägte Kommunikation sollte sich in den nun 
hereinbrechenden Kriegswirren, die auch das Fürstbistum überzogen und Bischof und 
Amtsträger zu ruhelosen Flüchtlingen werden ließen43, als der Situation angemessen er-
weisen.

6. Domkapitel und fürstbischöfliche Souveränität

Wenden wir uns zuletzt der Frage zu, wie die Wahrnehmung der Mitverantwortung sich 
auf eine mögliche Teilhabe des Domkapitels an der hochstiftischen Souveränität aus-
gewirkt haben könnte. Nach dem Tod Bischof Philipps von Gundelsheim (1527–1553, 
† 14. September 1553), in dessen Regierungszeit sich die Welt verändert hatte, suchte das 
Kapitel aus verschiedenen Gründen, u. a. um die Verschuldung des Bischofs gegenüber 
Basel selbst zu regeln, eine längere Sedisvakanz aufrechtzuerhalten und das Bistum mit 
einem aus seinen Reihen gestellten Verwalter zu leiten. Doch rasch wurde es in den neu-
en Verhältnissen mit seinen Grenzen konfrontiert: Während die reformierte Stadt Basel 
loya l blieb und wegen des befürchteten Herrschaftsvakuums auf eine rasche Bischofs-
wahl drängte, versuchte das katholische Solothurn die Situation zu nutzen, um sein eige-
nes Gebiet auf Kosten des Fürstbistums zu erweitern. Als das Domkapitel das südliche 
Amt Erguel für 7000 Kronen an die Stadt Biel verpfändete, musste es erfahren, dass die 
Untertanen diese Maßnahme nicht anerkannten und Biel den Huldigungseid nicht leisten 

41 Eisele, Basler Domkapitel (wie Anm. 17), 174–176.
42 Ebd., 176–178.
43 Helvetia Sacra I/1, 206f. – Renard, Journal (wie Anm. 25), XXVI, XLI, XLV, XLVIII.
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wollten, bevor nıcht der rechtmäfßßige Herr, namlıch eın Bischoft, S1E ALLS ıhrem Eıd
gegenüber dem Hochstift entlassen habe4+4 Obwohl das Domkapitel das Recht der Ver-
waltung des Bıstums während der Sedisvakanz innehatte, MUSSTIE einsehen, dass 1ne
provisorıische Regierung mıt eiınem Verwalter 1n den Verhältnissen unlösbare Pro-
bleme schuf, und waählte den Verwalter Melchior VOoO  5 Lichtenfels (um 1517-1575) 1m
Oktober 1554 ZU Bischoft. Der Souveran W alr eben alleın der Bischoft.

Eınen zweıten Hınwels erhalten WI1r ALLS der Endzeıit des Kapitels 1n Freiburg. Nur
urz el die Vorgeschichte dargestellt: Um se1ne Position 1n den Restitutionsverhandlun-
SCH gegenüber dem eidgenössischen Basel stärken, suchte und tand Bischof Blarer VO

Wartensee, obwohl se1ın Fürstbistum eın Hochstift des Reiches war®>, Rückendeckung
1n eiınem Bundnıs mıt den sıieben katholischen (Jrten der Eidgenossenschaft. Mıt dessen
Abschluss 1m September 579 konnte die Auseinandersetzung mıt Basel VOTL eidge-
nössischem Schiedsgericht fuhr en und mıt dem Badener Vertrag VO 5855 abschliefßen,
der entscheidend eıner Konsolidierung des Fürstbistums beitrug+6, Das Domkapıtel
W alr dabei allerdings VO Basel als quantıte negligable behandelt worden, protestierte und
akzeptierte den Vertrag nıcht, dass se1ne Beziehung ZUTFLCF Stadt ungelöst blieb In der Tat
blieb die rage, W1€ un W1€ weıt das 1n vorderösterreich-habsburgischem Gebiet res1-
dierende Domkapitel 1n das eidgenössısche Bundnıs eingeschlossen Wadl, ungeklärt, auch
WEn se1ne Einwilligung 1n das Bundnıs gegeben, dieses mitbesiegelt hatte und se1ne al-
ten Rechte und Gewohnheiten varantıert erhielt. Das sollte sıch während des Niıederlän-
dischen Krıegs, bel dem Ludwig XIV. (1638—1715) auch den Rheın vorstiel und
anderem Freiburg eroberte, als tolgenschwer erwelisen+/. Der Bischoft als Bündnispartner
der Eidgenossen W alr 1n deren Neutralıität eingeschlossen. Fur das Domkapitel 1n Freiburg
ließen das weder der Kaıiser noch der tranzösıische König gelten. Der Furstbischof als VO
den Kriegsmächten anerkannter Souveran blieb weıtgehend verschont:; das 1L  5 wahrhaft
ex1ılierte Domkapıtel geriet 1n Teufels Kuche Se1it 6/0 wurde 1n Ermangelung enugen-
der Einkünfte und durch die wıederholter Proteste des Bischots höchster Stel-
le erfolgten FEınquartierungen zunachst kaiserlicher, dann oroßherzoglicher TIruppen
1m »Basler Hoft« der Kapitelsbetrieb erschwert, Ja verunmöglıcht. 6/4 wurde der (3J0T-
tesdienst 1m unster suspendiert und die Domhbherren verließen mıt bischöflicher Fın-
willigung die Stadt fur MNECUnN Monate. 675 konfiszierte Frankreich die Haupteinkünfte
des Domkapıtels 1m Elsass und 1m Sundgau. Ludwig X 1V. anerkannte die eigenössische
Neutralität nıcht fur das Domkapıtel, sondern betrachtete als Subjekt des Kaısers, 1n
dessen Gebiet Ja residiere. ach dem Einmarsch der Franzosen 1n Freiburg 1m No-
vember 677 wurde die S1ıtuation völlig unhaltbar. Bischoft und Kapitel iıntensıvlierten die
Bemühungen 1ne Iransmigration des Domkapitels zurüuck 1Ns Fürstbistum. Es be-
durfte noch zahlreicher Demarchen und domstittischer Gesandtschatten celbst den
tranzösıschen Hoft, endlich nach eiınem Jahr, 1m November 16/8,; VO königlichen
Rat die Bewilligung ZU Abzug und die Aufhebung der Konfiskation erreichen. Di1e
Domhbherren hatten sıch schon 1m August über das Land zersireut Der Grund der könig-
liıchen Reniutenz estand darın, dass Ludwig XIV. sıch mıt dem Kaılser absprechen wollte,
W1€ mıt dessen Subjekt verfahren solle Sovıel ZUFLC Teilhabe des Basler Domkapitels 1n
Freiburg der Souveräanıtat des Fürstbistums Basel Am 15 Dezember 678 hob das

44 BERNER, Correspondenz (wıe Anm. 17)) 56—60
45 /ZIEGLER, Hochstifte (wıe Anm. 7 255
46 BERNER, Correspondenz (wıe Anm. 17)) 155—160, 17721 za
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wollten, bevor nicht der rechtmäßige Herr, nämlich ein neuer Bischof, sie aus ihrem Eid 
gegenüber dem Hochstift entlassen habe44. Obwohl das Domkapitel das Recht der Ver-
waltung des Bistums während der Sedisvakanz innehatte, musste es einsehen, dass eine 
provisorische Regierung mit einem Verwalter in den neuen Verhältnissen unlösbare Pro-
bleme schuf, und so wählte es den Verwalter Melchior von Lichtenfels (um 1517–1575) im 
Oktober 1554 zum Bischof. Der Souverän war eben allein der Bischof.

Einen zweiten Hinweis erhalten wir aus der Endzeit des Kapitels in Freiburg. Nur 
kurz sei die Vorgeschichte dargestellt: Um seine Position in den Restitutionsverhandlun-
gen gegenüber dem eidgenössischen Basel zu stärken, suchte und fand Bischof Blarer von 
Wartensee, obwohl sein Fürstbistum ein Hochstift des Reiches war45, Rückendeckung 
in einem Bündnis mit den sieben katholischen Orten der Eidgenossenschaft. Mit dessen 
Abschluss im September 1579 konnte er die Auseinandersetzung mit Basel vor eidge-
nössischem Schiedsgericht führen und mit dem Badener Vertrag von 1585 abschließen, 
der entscheidend zu einer Konsolidierung des Fürstbistums beitrug46. Das Domkapitel 
war dabei allerdings von Basel als quantité négligable behandelt worden, protestierte und 
akzeptierte den Vertrag nicht, so dass seine Beziehung zur Stadt ungelöst blieb. In der Tat 
blieb die Frage, wie und wie weit das in vorderösterreich-habsburgischem Gebiet resi-
dierende Domkapitel in das eidgenössische Bündnis eingeschlossen war, ungeklärt, auch 
wenn es seine Einwilligung in das Bündnis gegeben, dieses mitbesiegelt hatte und seine al-
ten Rechte und Gewohnheiten garantiert erhielt. Das sollte sich während des Niederlän-
dischen Kriegs, bei dem Ludwig XIV. (1638–1715) auch an den Rhein vorstieß und unter 
anderem Freiburg eroberte, als folgenschwer erweisen47. Der Bischof als Bündnispartner 
der Eidgenossen war in deren Neutralität eingeschlossen. Für das Domkapitel in Freiburg 
ließen das weder der Kaiser noch der französische König gelten. Der Fürstbischof als von 
den Kriegsmächten anerkannter Souverän blieb weitgehend verschont; das nun wahrhaft 
exilierte Domkapitel geriet in Teufels Küche. Seit 1670 wurde in Ermangelung genügen-
der Einkünfte und durch die – trotz wiederholter Proteste des Bischofs an höchs ter Stel-
le – erfolgten Einquartierungen zunächst kaiserlicher, dann großherzoglicher Truppen 
im »Basler Hof« der Kapitelsbetrieb erschwert, ja verunmöglicht. 1674 wurde der Got-
tesdienst im Münster suspendiert und die Domherren verließen mit bischöflicher Ein-
willigung die Stadt für neun Monate. 1675 konfiszierte Frankreich die Haupteinkünfte 
des Domkapitels im Elsass und im Sundgau. Ludwig XIV. anerkannte die eigenössische 
Neutralität nicht für das Domkapitel, sondern betrachtete es als Subjekt des Kaisers, in 
dessen Gebiet es ja residiere. Nach dem Einmarsch der Franzosen in Freiburg im No-
vember 1677 wurde die Situation völlig unhaltbar. Bischof und Kapitel intensivierten die 
Bemühungen um eine Transmigration des Domkapitels zurück ins Fürstbistum. Es be-
durfte noch zahlreicher Demarchen und domstiftischer Gesandtschaften selbst an den 
französischen Hof, um endlich nach einem Jahr, im November 1678, vom königlichen 
Rat die Bewilligung zum Abzug und die Aufhebung der Konfiskation zu erreichen. Die 
Domherren hatten sich schon im August über das Land zerstreut. Der Grund der könig-
lichen Renitenz bestand darin, dass Ludwig XIV. sich mit dem Kaiser absprechen wollte, 
wie er mit dessen Subjekt verfahren solle. Soviel zur Teilhabe des Basler Domkapitels in 
Freiburg an der Souveränität des Fürstbistums Basel. Am 18. Dezember 1678 hob das  
 

44 Berner, Correspondenz (wie Anm. 17), 56–60.
45 Ziegler, Hochstifte (wie Anm. 7), 255.
46 Berner, Correspondenz (wie Anm. 17), 155–160, 172–179.
47 Das Folgende nach Heyer, Übersiedlung (wie Anm. 2).
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Domkapıtel se1ınen Gottesdienst 1m unster endgültig auf, verlief(ß anderntags geschlos-
SCH die Stadt und ZUOS über Rheinfelden nach Arlesheim.

Ausblick
Suchen WI1r diese Institutionalisierungsprozesse insgesamt würdigen, el zunachst
einschränkend festgestellt, dass eigentlich 1Ur der Entwicklung ıs ZU Anfang des

Jahrhunderts, also VOTL allem 1m 16 Jahrhundert Aussagekraft zukommt. Im weıteren
Jahrhundert erlauben die VOTL allem durch Kriegswiırren eingetretenen Storungen keıine

strukturellen Ruckschlüsse mehr. ber WI1r haben ertahren, 1ne Gewichtung
zwıischen den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels erkennen.

uch WEn die Sıcherstellung des teierlichen Chor- und Gottesdienstes VO den
Domhbherren sotort 1n die Wege geleıtet worden W adl, lässt sıch ALLS der weıteren Entwick-
lung, ınsbesondere der Delegation des Chordienstes 1m unster die Kapläne, leicht
erkennen, dass das Domkapitel den Chordienst eher als 1ne Formalıe der Selbstpräsenta-
t10N e1nes Domstitts betrachtete.

(3anz 1m Gegensatz hierzu hat sıch aktıv und iIntens1ıv und 1m übrıgen me1st 1m
Eınklang mıt dem Bischoft die Aufrechterhaltung des anderen Aspekts des LransperSO-
nalen Handlungsziels, der Mıtverantwortung und Mıtregierung, bemuht und völlig NECUC
Instiıtutionen und Strukturen entwickelt.

Di1e hier testgestellte unterschiedliche Gewichtung der W el Seıten des LFanspersONa-
len Handlungsziels wurde VO den Dombherren des 16 und Jahrhunderts celbst VOISC-
OINIMEN S1e entsprach ıhrem adeligen Selbstverständnis, W1€ S1E Ja gerade 1m Hınblick
aut die gottesdienstliche Verpflichtung explizit ZU Ausdruck gvebracht hatten. Diesem
Selbstverständnıs lagen Mıtverantwortung und -regıierung naher als der Chordienst und
S1E W alr 1n der gvegebenen Krisensituation auch taktısch wichtiger. Durch die institutionel-
len LOsungen, die die Domhbherren fur die Doppelbeanspruchung tanden, konnten S1E die
Kluft zwıischen den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels, die 1n der ıh-
1en aufgezwungenen Exilsituation aufgebrochen Wadl, überbrücken und die tundamentale
Sinnvorstellung über 140 Jahre ertüllen.

Dieses Konstat bestätigt den 1n der 1ECUECTITECN deutschsprachigen Domstiftsforschung
bestehenden Trend, die Aufmerksamkeit VOTL allem aut politisch-herrschaftliche und -
sellschattliche Aspekte der Instiıtution richten. Hıerin liegt übrigens se1t DPeter Moraw
1hr orıginaler Beıtrag ZUTFLCF ınternationalen Stiftsforschung. Von hier ALLS liefte sıch WEeIl-
tergehen und über die allgemeın historische Bedeutung der Domstifte reflektieren. Im
Vergleich den durch erbliche Dynastıen geführten Herrschaften und Furstentumern
mıt ıhren weitgehend willkürlich ernannten Ratskollegien und ıhren seltenen Landtagen
stellen die geistlichen Furstentumer eın abweichendes#8, antıdynastisches System*7 dar,
das sıch grundsätzlich W1€ folgt beschreiben lässt: Der Herrscher wırd hier vewählt VO
eiınem institutionalisıerten Gremuum, das nach testen Regeln legitim besetzt worden 1STt

4A8 /ZIEGLER, Hochstifte (wıe Anm. 7 261 Rainer MÜLLER, Der Fürstenhot 1 der frühen
Neuzeıit (Enzyklopädie deutscher Geschichte 33)) München 1995, 99f
4A40 Rudolt REINHARDT, Kontinuntät und Diskontinuität. /Zum Problem der Koadjutorie mM1L dem
Recht auf Nachfolge 1 der neuzeıtlichen (sermanıa Sacra, ın: Der dynastısche Furstenstaat. Zur Be-
deutung VO Sukzessionsordnungen für die Entstehung des trühmodernen Staates, he Johannes
UNISCH (Hiıstorische Forschungen 21)) Berlin 1982, 115—-155, bes 144{ MAIER, Domkapıtel (wıe
Anm 9
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Domkapitel seinen Gottesdienst im Münster endgültig auf, verließ anderntags geschlos-
sen die Stadt und zog über Rheinfelden nach Arlesheim. 

7. Ausblick

Suchen wir diese Institutionalisierungsprozesse insgesamt zu würdigen, so sei zunächst 
einschränkend festgestellt, dass eigentlich nur der Entwicklung bis zum Anfang des 
17. Jahrhunderts, also vor allem im 16. Jahrhundert Aussagekraft zukommt. Im weiteren 
17. Jahrhundert erlauben die vor allem durch Kriegswirren eingetretenen Störungen keine 
strukturellen Rückschlüsse mehr. Aber wir haben genug erfahren, um eine Gewichtung 
zwischen den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels zu erkennen.

Auch wenn die Sicherstellung des feierlichen Chor- und Gottesdienstes von den 
Domherren sofort in die Wege geleitet worden war, lässt sich aus der weiteren Entwick-
lung, insbesondere der Delegation des Chordienstes im Münster an die Kapläne, leicht 
erkennen, dass das Domkapitel den Chordienst eher als eine Formalie der Selbstpräsenta-
tion eines Domstifts betrachtete.

Ganz im Gegensatz hierzu hat es sich aktiv und intensiv und im übrigen meist im 
Einklang mit dem Bischof um die Aufrechterhaltung des anderen Aspekts des transperso-
nalen Handlungsziels, der Mitverantwortung und Mitregierung, bemüht und völlig neue 
Institutionen und Strukturen entwickelt. 

Die hier festgestellte unterschiedliche Gewichtung der zwei Seiten des transpersona-
len Handlungsziels wurde von den Domherren des 16. und 17. Jahrhunderts selbst vorge-
nommen. Sie entsprach ihrem adeligen Selbstverständnis, wie sie es ja gerade im Hinblick 
auf die gottesdienstliche Verpflichtung explizit zum Ausdruck gebracht hatten. Diesem 
Selbstverständnis lagen Mitverantwortung und -regierung näher als der Chordienst und 
sie war in der gegebenen Krisensituation auch faktisch wichtiger. Durch die institutionel-
len Lösungen, die die Domherren für die Doppelbeanspruchung fanden, konnten sie die 
Kluft zwischen den beiden Aspekten des transpersonalen Handlungsziels, die in der ih-
nen aufgezwungenen Exilsituation aufgebrochen war, überbrücken und die fundamentale 
Sinnvorstellung über 140 Jahre erfüllen. 

Dieses Konstat bestätigt den in der neueren deutschsprachigen Domstiftsforschung 
bestehenden Trend, die Aufmerksamkeit vor allem auf politisch-herrschaftliche und ge-
sellschaftliche Aspekte der Institution zu richten. Hierin liegt übrigens seit Peter Moraw 
ihr originaler Beitrag zur internationalen Stiftsforschung. Von hier aus ließe sich wei-
tergehen und über die allgemein historische Bedeutung der Domstifte reflektieren. Im 
Vergleich zu den durch erbliche Dynastien geführten Herrschaften und Fürstentümern 
mit ihren weitgehend willkürlich ernannten Ratskollegien und ihren seltenen Landtagen 
stellen die geistlichen Fürstentümer ein abweichendes48, antidynastisches System49 dar, 
das sich grundsätzlich wie folgt beschreiben lässt: Der Herrscher wird hier gewählt von 
einem institutionalisierten Gremium, das nach festen Regeln legitim besetzt worden ist. 

48 Ziegler, Hochstifte (wie Anm. 7), 261. – Rainer A. Müller, Der Fürstenhof in der frühen 
Neuzeit (Enzyklopädie deutscher Geschichte 33), München 1995, 99f. 
49 Rudolf Reinhardt, Kontinuität und Diskontinuität. Zum Problem der Koadjutorie mit dem 
Recht auf Nachfolge in der neuzeitlichen Germania Sacra, in: Der dynas tische Fürstenstaat. Zur Be-
deutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates, hg. v. Johannes 
Kunisch (Historische Forschungen 21), Berlin 1982, 115–155, bes. 144f. – Maier, Domkapitel (wie 
Anm. 9), 7.
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D1e Dauerhaftigkeit der territorialen geistlich weltlichen Entıtat wırd durch dieses Gire-
IHN1UIMMM gewährleistet nıcht durch die wechselnden Herrscher In kontinurerlichen
Institutionalisierungsprozess hat dieses remıum 11 explizit geregelte kollektive W il-
lensbildung und Entscheidungsfindung innern und gegenüber dem Herrscher Mo-
dalitäten ZUTFLCF Mıtregierung und Kontrolle entwickelt Was hier beschrieben worden 1ST
institutionell geregelte kollektive Kontrolle VOoO  5 Herrschaft und Macht lässt sıch aber als
tundamentale Sinnauffassung anderen Instıtution (verstanden als handlungsleiten-
des explizites Normengefüge) auffassen namlıch des modernen Parlamentarısmus>% SO
können die Domkapitel SCIT dem Hochmuttelalter auch die Pionıiere gezählt werden
bel den Institutionalisierungsprozessen der Kontrolle VO Herrschaft und Macht ıh-
T Fall annäherungsweise der orm der natuürlich viel Spater auttretenden parlamen-
tarıschen Monarchie aber dies gleichsam flächendeckend WEn vielleicht auch nıcht über
den >orbiıs christianus« dann zumiındest über die »(‚ermanıa Sacra«>1

5( Ich beziehe miıch LLUFr auf Hans BOLDT, Parlament, 111: Geschichtliche Grundbegriffe 4) 19776,
0490676 Parlament und Parlamentarısmus werden offenbar vorwıegend über das Formale definiert
(wesentliıch ı151 Oftentlichkeıt, terner Debattieren, ÄArgumentieren CLC., Austarıeren der Gewichte
zwıischen Legislative und Exekutive). Letztlich veht @5 1ber Kontrolle der Exekutive durch dAje
Legı1slatıve, Kontrolle der Regierung.
51 Veol auch Chrıstian DURY, Fraternutes Clerge secondaıre du d10c6se de Liege Moyen Age
Contribution ; la protohistoire des Assembleäes represCNLAaALLVES, 111: Moyen Age 9 $ 1990, A /116

KRÜGER, Hausherren (wıe Anm Das Domkapıtel habe sıch Beginn des Ihs »Z.U C1-
1E parlamentsähnlichen Kontrollgremium des Bischofts tormiert und das schon 100 Jahre VOTr der
berühmten Magna Charta England«

GUY P. MARCHAL80

Die Dauerhaftigkeit der territorialen geistlich-weltlichen Entität wird durch dieses Gre-
mium gewährleistet, nicht durch die wechselnden Herrscher. In einem kontinuierlichen 
Institutionalisierungsprozess hat dieses Gremium eine explizit geregelte kollektive Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung im innern und gegenüber dem Herrscher Mo-
dalitäten zur Mitregierung und Kontrolle entwickelt. Was hier beschrieben worden ist, 
institutionell geregelte kollektive Kontrolle von Herrschaft und Macht, lässt sich aber als 
fundamentale Sinnauffassung einer anderen Institution (verstanden als handlungsleiten-
des explizites Normengefüge) auffassen, nämlich des modernen Parlamentarismus50. So 
können die Domkapitel seit dem Hochmittelalter auch unter die Pioniere gezählt werden 
bei den Institutionalisierungsprozessen der Kontrolle von Herrschaft und Macht in ih-
rem Fall annäherungsweise in der Form der natürlich viel später auftretenden parlamen-
tarischen Monarchie, aber dies gleichsam flächendeckend, wenn vielleicht auch nicht über 
den »orbis christianus«, dann zumindest über die »Germania Sacra«51. 

50 Ich beziehe mich nur auf Hans Boldt, Parlament, in: Geschichtliche Grundbegriffe 4, 1976, 
649–676. Parlament und Parlamentarismus werden offenbar vorwiegend über das Formale definiert 
(wesentlich ist Öffentlichkeit, ferner Debattieren, Argumentieren etc., Austarieren der Gewichte 
zwischen Legislative und Exekutive). Letztlich geht es aber um Kontrolle der Exekutive durch die 
Legislative, um Kontrolle der Regierung. 
51 Vgl. auch Christian Dury, Fraternités et Clergé secondaire du diocése de Liège au Moyen Âge. 
Contribution à la protohistoire des assemblées représentatives, in: Moyen Âge 96, 1990, 287–316. 
– Krüger, Hausherren (wie Anm. 1), 44: Das Domkapitel habe sich zu Beginn des 12. Jhs. »zu ei-
nem parlamentsähnlichen Kontrollgremium des Bischofs formiert, und das schon 100 Jahre vor der 
berühmten Magna Charta in England«.


